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I. Motivation und Ziele der Studie 

Ausgangspunkte 

 Im Abschaltfall (Einspeisemanagement) sollen EE-Anlagen Strom weiterproduzieren und vor 

dem Netz nutzen können. 

 Es wird hierfür eine zusätzliche Wahlmöglichkeit zur Vermarktung von Strom aus EE-Anlagen 

vor dem Netz geschaffen, die nicht die bestehenden Regime der Vermarktung und Vergütung 

oder Abschaltung und Entschädigung ersetzt. Damit werden alternative Märkte erschlossen, 

ohne zu Mehrkosten für das System zu führen. 

 Dafür werden rechtliche Hemmnisse zur Weiterproduktion und Weiternutzung beseitigt.  

 Die neuen Regelungen sollen dabei technologieoffen und für die Gesamtheit der 

Stromverbraucher kostenneutral sein. 

Die vorliegende Studie dient der juristischen Darstellung der rechtlich verankerten Hemmnisse zur 

Weiternutzung von erneuerbarer Energie – insbesondere Wind – im gesetzlichen Fall der Abregelung 

von EE-Anlagen im Rahmen des Netzengpassmanagements. Hemmnisse können dadurch entstehen, 

dass Handlungsoptionen – hier das Weiterproduzieren von Strom ohne Netzeinspeisung – rechtlich 

nicht eindeutig geregelt sind. Die daraus resultierende Rechtsunsicherheit birgt ein 

unternehmerisches Risiko. Hemmnisse können aber auch dadurch entstehen, dass 

Handlungsoptionen – hier die Nutzung des Stroms vor dem Netz – mit Abgaben und Umlagen 

belastet sind. Die daraus resultierenden Mehrkosten können Geschäftsmodelle gefährden.  

Anknüpfend an die Darstellung der Hemmnisse der aktuellen Rechtslage werden konkrete 

Gesetzesänderungen vorgeschlagen und begründet. Dabei wird über die Beseitigung der Hemmnisse 

hinaus auch partiell eine Anreizsetzung angedacht. Anreize für die Weiterproduktion und die 

Weiternutzung von Windstrom können dann entstehen, wenn die Nutzung des Stroms vor dem Netz 

gesetzlich gezielt angeregt wird, etwa durch Vermeiden von Belastungen.     

Die in der Studie dargestellten Vorschläge sollen nicht das bisher praktizierte und bewehrte System 

der „Abschaltung und Entschädigung“ ersetzen, sondern eine zusätzliche Option bieten. Es soll die 

Wahl geben, die Anlagen wie bisher abregeln zu lassen und die Entschädigung auf Grundlage von 

Pauschal- oder Spitzabrechnung in Anspruch zu nehmen oder die Stromproduktion 

aufrechtzuerhalten und den Strom vor dem Netz zu veräußern bzw. Dritten zur Verfügung zu stellen. 

Dies stärkt die Systemdienlichkeit, erhöht den Nutzungsgrad Erneuerbarer Energien und optimiert 

gesamtwirtschaftliche Kosten. Für die Allgemeinheit wird die Wahlmöglichkeit kostenneutral bleiben. 
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Beim Entwurf der Gesetzesänderungsvorschläge wird davon ausgegangen, dass es für den Erfolg der 

Energiewende vorteilhaft ist, Energieversorgungskonzepte vor Ort anzureizen. So kann es gelingen 

erste wichtige Schnittstellen zu etablieren, die die Energiewende über den Stromsektor hinaus in die 

Bereiche Wärme und Verkehr hinein tragen. Zudem wird davon ausgegangen, dass zur Erreichung 

der EE-Ausbauziele die Akzeptanz vor Ort eine immer größere Rolle spielt und diese unter anderem 

davon abhängt, dass der Strom jederzeit produziert und genutzt werden kann. Weiterhin wird davon 

ausgegangen, dass die Wahloption den Anlagenbetreibern und Vermarktungspartnern die 

aussichtsreiche Möglichkeit bietet, die Stromvermarktung aus betriebswirtschaftlicher Sicht zu 

optimieren. Schließlich hat die Studie das Ziel, eine technologieoffene Regelung zu treffen und 

dadurch und durch den Abbau bestehender Hemmnisse zu einer Harmonisierung der Rechtsordnung 

beizutragen. 

Bei der Umsetzung der Regelungsvorschläge müssen selbstverständlich die geplanten neuen 

Regelungen zum Messwesen im sog. „Digitalisierungsgesetz“ berücksichtigt werden. Insbesondere 

müssen Prozessstrukturen  aufgebaut werden, die es verbraucherseitig ermöglichen, auf Änderungen 

der EinsMan-Signale zu reagieren und entsprechende Abrechnungen möglich machen. Beim 

vorliegenden Vorschlag bildet die Pflicht zur Nachweisführung über die vor dem Netz gelieferten 

Strommengen den Anknüpfungspunkt für die Verantwortung des Anlagenbetreibers, ein 

Messkonzept zu etablieren. Die Studie befasst sich allerdings nicht mit den notwendigen 

Bedingungen eines solchen Messkonzeptes und nicht mit der Rolle des Messstellenbetreibers. Diese 

Rolle kann nach den Plänen des Gesetzgebers weiterhin vom Netzbetreiber oder Dritten besetzt 

werden.  

Die Zahlung der Entschädigung wiederum erfolgt nach den Vorschlägen der vorliegenden Studie wie 

bisher durch den Netzbetreiber, der die Richtigkeit der Berechnungen dementsprechend überprüfen 

können muss. Den Berechnungen liegen die Messwerte der vor dem Netz gelieferten Strommengen 

zugrunde, deren Geldwert pauschal ermittelt wird. Die Eingriffe in die bewährte Praxis bleiben 

dadurch gering.  

Nicht eingegangen wird zudem auf die Bewertung des Anlagenbetreibers als 

Energieversorgungsunternehmen im Sinne des EnWG, des EEG oder als Stromversorger im Sinne des 
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StromStG.1 Diese Einordnung hängt nach wie vor von der jeweiligen Vermarktungsstrategie im 

Einzelfall ab und kann durch die Stromweitergabe vor dem Netz beeinflusst werden. 

Zu guter Letzt befasst sich diese Studie nicht mit der Möglichkeit der regionalen Nutzung von Strom 

„vor“ dem Netzengpass bei Aufrechterhaltung der Einspeisung in das Netz der allgemeinen 

Versorgung. Dieser Fall soll durch die geplante Verordnung für zuschaltbare Lasten geregelt werden. 

Beide Fälle und ihre gesetzliche Ausgestaltung sollen sich nach Möglichkeit ergänzen. 

                                                           
1
 Die Studie nimmt immer Bezug auf die zum Erscheinungsdatum der Studie geltenden Fassungen der 

genannten Gesetze. Im Falle des EEG auf die aktuelle Fassung des EEG 2014.  
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II. Zusammenfassung der Ergebnisse 

Zu ändernde Paragraphen 

 Rechtssicheres Abschalten am Netzverknüpfungspunkt - § 14 Abs. 1 EEG  

 Anteilige Zahlung der Entschädigung trotz Nutzung des Stroms - § 15 Abs. 1 EEG 

 Regelung des Wechsels der Vermarktungsform im Abschaltfall - § 20 Abs. 3 EEG 

 Kein Verstoß gegen das Doppelvermarktungsverbot - § 80 Abs. 1 EEG 

 Keine Erhebung der EEG-Umlage für EVU im Abschaltfall - § 60 Abs. 5 EEG 

 Keine Erhebung der EEG-Umlage für Letztverbraucher im Abschaltfall - § 61 Abs. 2 EEG 

 Stromsteuerbefreiung im Umschaltfall - § 9 Abs. 1 Nr. 1 StromStG 

1. Die zwei Ansätze der Studie 

Die Studie geht für die optimierte Nutzung der vorhandenen Windenergie zur Stromproduktion 

davon aus, dass die Abregelung der Windenergieanlagen am Netzverknüpfungspunkt und die 

Nutzung des Stroms vor dem Netz eindeutig geregelt werden müssen. Diese zwei notwendigen 

Schritte führen zu der hier gewählten Einteilung der Studie: 

1. Weiterproduktion der EE-Anlage trotz Abregelung am Netzverknüpfungspunkt zulassen 

und Entschädigungsanspruch entsprechend modifizieren 

2. Weiternutzung des in der EE-Anlage produzierten Stroms vor dem Netz 

(Vorortverbrauch) wirtschaftlich darstellbar machen, indem Belastungen über Abgaben 

und Umlagen vermieden werden 

2. Weiterproduktion von Windstrom  

Um die Weiterproduktion von Windstrom im Abschaltfall zu ermöglichen, erscheint eine 

Rechtsänderung nicht zwingend notwendig. Eine Klarstellung wird dennoch angeraten. 

Um im Abschaltfall zudem weiterhin die Entschädigung (Härtefallvergütung) realisieren zu können, 

wird das Einfügen neuer Sätze 2 und 3 in § 15 Abs. 1 EEG vorgeschlagen. Die Entschädigung soll bei 

der Weiternutzung des Stroms um den durchschnittlichen monatlichen Börsenwert der vor dem Netz 

vermarkteten Strommengen reduziert werden.  

In § 20 EEG soll zudem klargestellt werden, dass die avisierte Umschaltvermarktung kein Fall der 

sonstigen Direktvermarktung im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr.2 EEG ist. 
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Die Hürde des Verbots der Doppelvermarktung aus § 80 EEG kann durch die Einfügung eines neuen § 

80 Abs. 1 S. 4 EEG bewältigt werden, da beim hier gewählten pauschalen Ansatz davon ausgegangen 

werden kann, dass Anlagenbetreiber im Umschaltfall nicht besser gestellt werden, als im Fall der 

regelmäßigen Einspeisung. 

3. Weiternutzung von Windstrom vor dem Netz 

Um die Weiternutzung von Windstrom vor dem Netz der allgemeinen Versorgung anzureizen, 

müssen die Regelungen für die Stromnebenkosten (Netzentgelte, Umlagen, Abgaben und 

Stromsteuer) eindeutig formuliert sein. 

Für Netzentgelte und die netzentgeltbezogenen Strompreisbestandteile (wie KWKG-, Offshore- und 

StromNEV-Umlage, Konzessionsabgabe) besteht grundsätzlich kein Handlungsbedarf, da die 

Zahlungspflicht entfällt, sofern der Strom nicht über das Netz der allgemeinen Versorgung zur 

Verbrauchsstelle geleitet wird (nicht ganz unumstritten). 

Die EEG-Umlage ist dagegen regelmäßig (anteilig) auch dann zu entrichten, wenn das öffentliche 

Versorgungsnetz nicht genutzt wird. Damit die EEG-Umlage nicht die Weiternutzung von 

Strommengen im Abschaltfall belastet, muss daher eine dementsprechende Regelung im EEG 

verankert werden, die gleichzeitig nicht dem politischen Willen nach einer Einschränkung der 

Eigenversorgungs- und Direktlieferungsprivilegien entgegensteht. Eine unterschiedliche Bewertung 

dieser Varianten ist insofern möglich, als die Weiternutzung von EE-Strom im Abschaltfall nicht zur 

Optimierung der Stromkosten durch entsprechende Abschalt-Konzepte anreizt. Vielmehr wird die 

maximale Nutzung von ohnehin errichteten Anlagen angestrebt. 

Die Stromsteuer fällt ebenfalls grundsätzlich für jeden Stromverbrauch an. Für bestimmte 

Sachverhalte gibt es allerdings Befreiungstatbestände. Diese decken nicht alle Konstellationen des 

Umschaltfalls ab. Daher wird eine Stromsteuerbefreiung für die Weiternutzung von EE-Strom im 

Abschaltfall ohne Nutzung des öffentlichen Versorgungsnetzes bis zu einer Anlagengröße von 6 MW 

vorgeschlagen.  

Dabei ist eine rechtliche Ausgestaltung möglich, die mit den europarechtlichen Vorgaben vereinbar 

ist. Rechtspolitisch zu berücksichtigen ist dabei, dass bezüglich der Zahlung der EEG-Vergütung und 

Stromsteuerbefreiung kritische Entwicklungen im Rahmen des Strommarktgesetzes und der Reform 

der Stromsteuer-Durchführungsverordnung anstehen. 
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III. Exkurs zur EEG-Reform 2016 

Die Nachfolgenden Gesetzesänderungen beziehen sich selbstverständlich auf das geltende EEG 2014. 

Die jeweiligen Stadien der Reform des EEG kann sie nicht mit den entsprechenden Verweisen auf die 

neuen Paragraphen-Ketten berücksichtigen, dafür ändert sich der EEG-Entwurf im 

Gesetzgebungsverfahren zu häufig in kurzen Zeiträumen. Dennoch soll auf einen Vorschlag 

eingegangen werden. Der aktuell vorliegende Referentenentwurf zum EEG 2016 vom 29.02.2016 

sieht unter anderem die Einführung eines § 27a EEG 2016 (E) vor. Dieser Vorschlag ist für die 

vorliegende Studie besonders relevant, da durch diesen die Vermarktungsmöglichkeiten der 

Eigenversorgungskonzepte deutlich eingeschränkt werden würden, die mit Hilfe der vorliegenden 

Vorschläge gerade angereizt werden sollen.  

Wörtlich lautet § 27a EEG 2016 (E) derzeit:  

„Die Betreiber von Anlagen, für die der anzulegende Wert durch Ausschreibungen bestimmt worden 

ist, müssen in dem gesamten Zeitraum, in dem sie Zahlungen nach diesem Gesetz in Anspruch 

nehmen, den in ihrer Anlage erzeugten Strom in ein Netz einspeisen, soweit der Strom nicht durch die 

Anlage oder in den Neben- und Hilfsanlagen der Anlage oder zum Ausgleich physikalisch bedingter 

Netzverluste verbraucht wird.“  

Damit wird für neue Anlagen ab 1 MW die Stromabgabepflicht manifestiert und die Kombination 

eines Eigenversorgungskonzepts mit der Überschussstromeinspeisung bei gleichzeitiger EEG-

Förderung ausgeschlossen. Dies ist ausweislich der Gesetzesbegründung zum Entwurf des EEG 2016 

(E) (zurzeit Seite 160) auch so gewollt. Ganz überraschend ist das nicht, immerhin gibt es mit § 28 

Abs. 1 Nr. 2 Freiflächenausschreibungsverordnung (FFAV) eine vergleichbare Regelung. Die 

Begründung für diese Regelung lautete freilich noch anders. Demnach sei „sie für ein 

verzerrungsfreies Ausschreibungsergebnis eine wichtige Voraussetzung. Andernfalls würden Bieter 

unterschiedlich hohe Eigenverbrauchsanteile einkalkulieren, woraus sich verzerrte Gebote ergäben, 

wodurch Gebote die einen besonders hohen Eigenverbrauchsanteil annehmen, eine erhöhte 

Zuschlagswahrscheinlichkeit hätten, auch wenn die entsprechende Anlage unter Umständen höhere 

Stromgestehungskosten aufweist.“  (vgl. nicht amtliche Lesefassung vom 28.1.2015, Seite 86).  

Die Begründung für die als Pilot angelegte FFAV kann für den Normalzustand des EEG nicht gelten, da 

nicht ein verzerrungsfreies Ergebnis evaluiert werden soll, sondern die unterschiedlichen EE-

Konzepte in Konkurrenz zueinander treten sollen, um den bestmöglichen Preis der EEG-Förderung zu 

ermitteln. Wenn sich bestimmte Eigenversorgungskonzepte dabei als besonders wettbewerbsfähig 
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erweisen, sollten sie sich diskriminierungsfrei behaupten dürfen und sollte das EEG dem nicht 

entgegenstehen. Dies wäre im Sinne der dezentralen Energiewende und der angestrebten 

Sektorkopplung, die unter Umständen ebenfalls unter § 27a EEG 2016 (E) fallen könnte. § 27a EEG 

2016 (E) sollte daher wieder gestrichen werden. 

Unabhängig davon fällt der weiterproduzierte Strom vorliegend nicht unter § 27a EEG 2016 (E), da er 

nach unserer Einschätzung nicht der darin formulierten Abgabepflicht unterliegt, soweit das Netz der 

allgemeinen Versorgung den Strom nicht aufnehmen kann (Abschaltfall).  
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IV. Konkrete Gesetzesänderungsvorschläge 

Die konkreten Gesetzesänderungsvorschläge wurden an den Anfang der Studie gezogen – gleichsam 

als Arbeitsergebnis. Sie sind das Resultat der unter IV. und V. ausgeführten Prüfungen. Die 

Änderungsvorschläge sind zur besseren Nachvollziehbarkeit so aufgebaut, dass in der linken Spalte 

jeweils die aktuelle Rechtslage abgebildet ist und in der rechten Spalte der Vorschlag einer 

Neufassung, wobei die entscheidenden Passagen fett hervorgehoben sind. Die Formulierung 

möglicher Gesetzesbegründungen findet sich am Ende der Prüfung des jeweiligen Paragraphen in 

den folgenden Kapiteln.  

1. Weiterproduktion  

Rechtssicheres Abschalten am Netzverknüpfungspunkt - § 14 Abs. 1 EEG könnte zukünftig wie folgt 

gefasst werden: 

Aktuelle Fassung Vorschlag einer Neufassung 

§ 14 Einspeisemanagement 

 

(1) Netzbetreiber dürfen unbeschadet ihrer 
Pflicht nach § 12 ausnahmsweise an ihr Netz 
unmittelbar oder mittelbar angeschlossene 
Anlagen und KWK-Anlagen, die mit einer 
Einrichtung zur ferngesteuerten Reduzierung 
der Einspeiseleistung bei Netzüberlastung im 
Sinne von § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, Satz 2 
Nummer 1 oder Absatz 2 Nummer 1 oder 2 
Buchstabe a ausgestattet sind, regeln, soweit  
 
… 

§ 14 Einspeisemanagement 

 

(1) Netzbetreiber dürfen unbeschadet ihrer 
Pflicht nach § 12 ausnahmsweise die 
Einspeiseleistung von unmittelbar oder mittelbar 
an ihr Netz angeschlossenen Anlagen und KWK-
Anlagen, die mit einer Einrichtung zur 
ferngesteuerten Reduzierung der 
Einspeiseleistung bei Netzüberlastung im Sinne 
von § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, Satz 2 
Nummer 1 oder Absatz 2 Nummer 1 oder 2 
Buchstabe a ausgestattet sind, regeln, soweit  
 

… 

 

Die Änderung in § 14 Abs. 1 Satz 1 EEG dient der Klarstellung. Der  Gesetzeswortlaut soll fortan 

eindeutig erkennen lassen, dass mit „Abregelung“ die Unterbrechung der Einspeisung in das Netz 

der allgemeinen Versorgung gemeint ist und eine Regelung der Anlagen selbst damit nicht zwingend 

voraussetzt. 
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Anteilige Zahlung der Entschädigung trotz Nutzung des Stroms - § 15 Abs. 1 EEG könnte zukünftig 

wie folgt gefasst werden: 

Aktuelle Fassung Vorschlag einer Neufassung 

§ 15 Härtefallregelung 

 

(1) Wird die Einspeisung von Strom aus einer 
Anlage zur Erzeugung von Strom aus 
erneuerbaren Energien, Grubengas oder Kraft-
Wärme-Kopplung wegen eines Netzengpasses 
im Sinne von § 14 Absatz 1 reduziert, muss der 
Netzbetreiber, an dessen Netz die Anlage 
angeschlossen ist, die von der Maßnahme 
betroffenen Betreiber abweichend von § 13 
Absatz 4 des Energiewirtschaftsgesetzes für 95 
Prozent der entgangenen Einnahmen zuzüglich 
der zusätzlichen Aufwendungen und abzüglich 
der ersparten Aufwendungen entschädigen. 
Übersteigen die entgangenen Einnahmen nach 
Satz 1 in einem Jahr 1 Prozent der Einnahmen 
dieses Jahres, sind die von der Regelung 
betroffenen Betreiber ab diesem Zeitpunkt zu 
100 Prozent zu entschädigen. Der 
Netzbetreiber, in dessen Netz die Ursache für 
die Regelung nach § 14 liegt, muss dem 
Netzbetreiber, an dessen Netz die Anlage 
angeschlossen ist, die Kosten für die 
Entschädigung ersetzen. 
 
… 
 

 

§ 15 Härtefallregelung 

 

(1) Wird die Einspeisung von Strom aus einer 

Anlage zur Erzeugung von Strom aus 

erneuerbaren Energien, Grubengas oder Kraft-

Wärme-Kopplung wegen eines Netzengpasses 

im Sinne von § 14 Absatz 1 reduziert, muss der 

Netzbetreiber, an dessen Netz die Anlage 

angeschlossen ist, die von der Maßnahme 

betroffenen Betreiber abweichend von § 13 

Absatz 4 des Energiewirtschaftsgesetzes für 95 

Prozent der entgangenen Einnahmen zuzüglich 

der zusätzlichen Aufwendungen und abzüglich 

der ersparten Aufwendungen entschädigen. Im 

Falle einer Reduktion der Einspeisung im Sinne 

von § 14 Abs. 1 und einer gleichzeitigen 

entgeltlichen Veräußerung von der Reduktion 

entsprechenden Strommengen aus den 

gleichen Anlagen vor dem Netz der allgemeinen 

Versorgung, ist der Gegenwert dieser 

Strommengen von den entgangenen 

Einnahmen im Sinne des Satzes 1 abzuziehen. 

Der Gegenwert im Sinne des Satzes 2 ist durch 

die Multiplikation der nachgewiesenen 

Strommengen mit dem jeweiligen nach Anlage 

1 zu berechnenden Monatsmarktwert für den 

jeweiligen Energieträger zu ermitteln. 

Übersteigen die entgangenen Einnahmen nach 

Satz 1 in einem Jahr 1 Prozent der Einnahmen 

dieses Jahres, sind die von der Regelung 

betroffenen Betreiber ab diesem Zeitpunkt zu 

100 Prozent zu entschädigen. Der Netzbetreiber, 

in dessen Netz die Ursache für die Regelung nach 

§ 14 liegt, muss dem Netzbetreiber, an dessen 

Netz die Anlage angeschlossen ist, die Kosten für 

die Entschädigung ersetzen. 

 

 … 
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Das Einfügen der neuen Sätze 2 und 3 in § 15 Abs. 1 EEG dient der expliziten gesetzlichen Regelung 

der Härtefallvergütung im Falle einer Weiterproduktion von Strom bei einer Abregelung am 

Netzverknüpfungspunkt im Rahmen des Einspeisemanagements. Soweit der weiterproduzierte 

Strom entgeltlich veräußert wird, verringert sich die vom Netzbetreiber grundsätzlich vollumfänglich 

zu leistende Härtefallvergütung um den pauschal zu bestimmenden Gegenwert der veräußerten 

Menge Strom. Der hier gewählte pauschale Ansatz lehnt sich an bereits existierende Regelungen an 

und erhöht die Praktikabilität der Regelung. 

 

Regelung des Wechsels der Vermarktungsform im Abschaltfall - § 20 Abs. 3 EEG könnte zukünftig 

wie folgt gefasst werden: 

Aktuelle Fassung Vorschlag einer Neufassung 

§ 20 Wechsel  zwischen Veräußerungsformen 

 

… 

 

(3) Unbeschadet von Absatz 1 können 
Anlagenbetreiber jederzeit  
 
1.  ihren Direktvermarktungsunternehmer 

wechseln oder 
 
2. den Strom vollständig oder anteilig an Dritte 

veräußern, sofern diese den Strom in 
unmittelbarer räumlicher Nähe zur Anlage 
verbrauchen und der Strom nicht durch ein 
Netz durchgeleitet wird. 

§ 20 Wechsel  zwischen Veräußerungsformen 

 

… 

 

(3) Unbeschadet von Absatz 1 können 
Anlagenbetreiber jederzeit  
 
1.  ihren Direktvermarktungsunternehmer 

wechseln oder 
 
2. den Strom vollständig oder anteilig an Dritte 

veräußern, sofern diese den Strom in 
unmittelbarer räumlicher Nähe zur Anlage 
verbrauchen und der Strom nicht durch ein 
Netz durchgeleitet wird oder es sich im Falle 
des § 14 Absatz 1 um nicht in das Netz der 
allgemeinen Versorgung eingespeisten 
Strom handelt. 

 

Die Änderung in § 20 Abs. 3 Nr. 2 EEG dient der Klarstellung, dass die Vermarktung von 

Umschaltstrom nicht unter die alternativen Vermarktungsformen des § 20 Abs. 1 EEG fällt. 

Stattdessen soll der Gesetzeswortlaut fortan deutlich machen, dass die Umschaltvermarktung stets 

und unbeschadet von § 20 Abs. 1 EEG stattfinden kann. Auf einen räumlichen Zusammenhang kann 

verzichtet werden, denn an wen und in welcher Entfernung die weiterproduzierten Strommengen 

veräußert werden, soll sich auf dem Markt entwickeln. Durch die Begrenzung auf den Abschaltfall 

wird keine neue Konkurrenzsituation geschaffen, sondern eine Möglichkeit zur Befriedigung der 

erwarteten steigenden Nachfrage nach EE-Strom.  
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Kein Verstoß gegen das Doppelvermarktungsverbot - § 80 Abs. 1 EEG könnte zukünftig wie folgt 

gefasst werden: 

Aktuelle Fassung Vorschlag einer Neufassung 

§ 80 Doppelvermarktungsverbot 

 

(1) Strom aus erneuerbaren Energien und aus 

Grubengas sowie in ein Gasnetz eingespeistes 

Deponie- oder Klärgas und Gas aus Biomasse 

dürfen nicht mehrfach verkauft, anderweitig 

überlassen oder entgegen § 56 an eine dritte 

Person veräußert werden. Strom aus 

erneuerbaren Energien oder aus Grubengas darf 

insbesondere nicht in mehreren 

Veräußerungsformen nach § 20 Absatz 1 oder 

mehrfach in derselben Form nach § 20 Absatz 1 

veräußert werden. Solange Anlagenbetreiber 

Strom aus ihrer Anlage in einer 

Veräußerungsform nach § 20 Absatz 1 

veräußern, bestehen keine Ansprüche aus einer 

anderen Veräußerungsform nach § 20 Absatz 1. 

Die Vermarktung als Regelenergie ist im 

Rahmen der Direktvermarktung nicht als 

mehrfacher Verkauf oder anderweitige 

Überlassung von Strom anzusehen. 

 

… 

§ 80 Doppelvermarktungsverbot 

 

(1) Strom aus erneuerbaren Energien und aus 

Grubengas sowie in ein Gasnetz eingespeistes 

Deponie- oder Klärgas und Gas aus Biomasse 

dürfen nicht mehrfach verkauft, anderweitig 

überlassen oder entgegen § 56 an eine dritte 

Person veräußert werden. Strom aus 

erneuerbaren Energien oder aus Grubengas darf 

insbesondere nicht in mehreren 

Veräußerungsformen nach § 20 Absatz 1 oder 

mehrfach in derselben Form nach § 20 Absatz 1 

veräußert werden. Solange Anlagenbetreiber 

Strom aus ihrer Anlage in einer 

Veräußerungsform nach § 20 Absatz 1 

veräußern, bestehen keine Ansprüche aus einer 

anderen Veräußerungsform nach § 20 Absatz 1. 

Die Vermarktung als Regelenergie  ist im Rahmen 

der Direktvermarktung nicht als mehrfacher 

Verkauf oder anderweitige Überlassung von 

Strom anzusehen. Für die Vermarktung im Sinne 

des § 15 Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 gilt das 

Doppelvermarktungsverbot nicht. 

 

… 

 

Mit dem Einfügen des § 80 Abs. 1 S. 5 EEG soll die Vermarktung des Umschaltstroms als lokaler 

Grünstrom vom Direktvermarktungsverbot ausgenommen werden. Die gesetzliche Klarstellung lässt 

sich damit begründen, dass durch den pauschalen Abzug des durchschnittlichen Strompreises von 

der Härtefallvergütung nicht die gleiche Strommenge zweimal vergütet wird. Eine 

Überkompensation durch eine bessere Vermarktung des Stroms als zum in Abzug gebrachten 

Durchschnittspreis wird selten sein und kann aufgrund des Aspekts der höheren Investitionskosten 

zur Ermöglichung einer Vermarktung vor dem Netz (Leitungsbau, Messkonzept) hingenommen 

werden. Die Vorteile eines pauschalen Berechnungsansatzes überwiegen insoweit.  
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2. Weiternutzung  

Keine Erhebung der EEG-Umlage für EVU im Abschaltfall - § 60 EEG könnte zukünftig durch einen 

neuen Absatz 5 ergänzt werden: 

Aktuelle Fassung Vorschlag einer Neufassung 

§ 60 EEG-Umlage für 

Elektrizitätsversorgungsunternehmen 

 
… 

§ 60 EEG-Umlage für 

Elektrizitätsversorgungsunternehmen 

 
... 
 
(5) Der Anspruch nach Absatz 1 entfällt ferner 
für Strom aus Anlagen nach § 5 Nr. 1 bis zu einer 
Größe pro Stromerzeugungseinheit von sechs 
MW installierter Leistung, wenn die Anlagen 
nach § 14 Absatz 1 geregelt werden und die 
grundsätzlich zur Einspeisung bestimmten 
Strommengen im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 2 
veräußert werden. 

 

Das bisherige System zur EEG-Umlage soll durch den Gesetzesvorschlag nicht berührt werden. 

Anlagenbetreiber, Händler und Verbraucher werden im Normalbetrieb weder besser noch schlechter 

gestellt. § 60 EEG soll jedoch zukünftig um einen neuen Absatz 5 ergänzt werden, um im 

Ausnahmefall des § 14 Abs. 1 EEG Anreize zu setzen, den ansonsten verloren gehenden Strom weiter 

zu nutzen. Dafür soll dieser Strom für die Dauer der ferngesteuerten Reduzierung der 

Einspeiseleistung von der EEG-Umlage entlastet werden. Angelehnt an die Deminimis-Grenze für 

Ausschreibungen in den Beihilfeleitlinien der Europäischen Kommission wird die Befreiung auf 

Anlagen bis 6 MW installierter Leistung begrenzt.      

 

Keine Erhebung der EEG-Umlage für Letztverbraucher im Abschaltfall - § 61 Abs. 2 EEG könnte 

zukünftig durch eine neue Nummer 5 ergänzt werden: 

Aktuelle Fassung Vorschlag einer Neufassung 

§ 61 EEG-Umlage für Letztverbraucher und 

Eigenversorger 

 

… 

 

(2) Der Anspruch nach Absatz 1 entfällt bei 
Eigenversorgungen,  

§ 61 EEG-Umlage für Letztverbraucher und 

Eigenversorger 

 

… 

 

(2) Der Anspruch nach Absatz 1 entfällt bei 
Eigenversorgungen, 
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1. soweit der Strom in den Neben- und 

Hilfsanlagen einer Stromerzeugungsanlage 
zur Erzeugung von Strom im technischen 
Sinne verbraucht wird 
(Kraftwerkseigenverbrauch), 

 
2.  wenn der Eigenversorger weder unmittelbar 

noch mittelbar an ein Netz angeschlossen 
ist, 

 
3. wenn sich der Eigenversorger selbst 

vollständig mit Strom aus erneuerbaren 
Energien versorgt und für den Strom aus 
seiner Anlage, den er nicht selbst 
verbraucht, keine finanzielle Förderung nach 
Teil 3 in Anspruch nimmt, oder 

 
4.  wenn Strom aus Stromerzeugungsanlagen 

mit einer installierten Leistung von 
höchstens 10 Kilowatt erzeugt wird, für 
höchstens 10 Megawattstunden selbst 
verbrauchten Stroms pro Kalenderjahr; dies 
gilt ab der Inbetriebnahme der 
Stromerzeugungsanlage für die Dauer von 
20 Kalenderjahren zuzüglich des 
Inbetriebnahmejahres; § 32 Absatz 1 Satz 1 
ist entsprechend anzuwenden. 

 
… 

 
1. soweit der Strom in den Neben- und 

Hilfsanlagen einer Stromerzeugungsanlage 
zur Erzeugung von Strom im technischen 
Sinne verbraucht wird 
(Kraftwerkseigenverbrauch), 

 
2.  wenn der Eigenversorger weder unmittelbar 

noch mittelbar an ein Netz angeschlossen   
ist, 

 
3. wenn sich der Eigenversorger selbst 

vollständig mit Strom aus erneuerbaren 
Energien versorgt und für den Strom aus 
seiner Anlage, den er nicht selbst verbraucht, 
keine finanzielle Förderung nach Teil 3 in 
Anspruch nimmt, oder 

 
4.  wenn Strom aus Stromerzeugungsanlagen mit 

einer installierten Leistung von höchstens 10 
Kilowatt erzeugt wird, für höchstens 10 
Megawattstunden selbst verbrauchten 
Stroms pro Kalenderjahr; dies gilt ab der 
Inbetriebnahme der Stromerzeugungsanlage 
für die Dauer von 20 Kalenderjahren 
zuzüglich des Inbetriebnahmejahres; § 32 
Absatz 1 Satz 1 ist entsprechend 
anzuwenden. 

 
5. wenn der Strom in Anlagen nach § 5 Nr. 1 bis 

zu einer Größe pro Stromerzeugungseinheit 
von sechs MW installierter Leistung erzeugt 
wird, die Anlagen nach § 14 Absatz 1 
geregelt werden und die grundsätzlich zur 
Einspeisung bestimmten Strommengen im 
Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 2 selbstverbraucht 
werden. 

 
… 

 

Während die Ergänzung des § 60 EEG den Fall der Lieferung von Strom an Dritte vor dem Netz der 

allgemeine Versorgung abdeckt, soll durch den neuen § 61 Abs. 2 Nr. 5 EEG auch der Fall 

berücksichtigt werden, dass der Anlagenbetreiber den erzeugten Strom selbst verbraucht (zum 

Beispiel in betriebseigenen PtH-Anlagen). Auch hier gilt die Befreiung von der EEG-Umlage nur für 

die Dauer der ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung im Sinne des § 14 Abs. 1 EEG und 

für die der Reduzierung entsprechenden Strommengen. Wiederum wird die Deminimis-Grenze der 
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Beihilfeleitlinien der Europäischen Kommission berücksichtigt. In das bestehende Befreiungssystem 

wird nicht eingegriffen.  

Stromsteuerbefreiung im Abschaltfall - § 9 Abs. 1 Nr. 1 StromStG könnte zukünftig wie folgt gefasst 

werden: 

Aktuelle Fassung Vorschlag einer Neufassung 

§ 9 Steuerbefreiungen, Steuerermäßigungen 

 

(1) Von der Steuer ist befreit:  
 
1. Strom aus erneuerbaren Energieträgern, 
wenn dieser aus einem ausschließlich mit Strom 
aus erneuerbaren Energieträgern gespeisten 
Netz oder einer entsprechenden Leitung 
entnommen wird; 
 
… 

§ 9 Steuerbefreiungen, Steuerermäßigungen 

 

(1) Von der Steuer ist befreit:  
 
1. Strom aus erneuerbaren Energieträgern,  
 
a) wenn dieser aus einem ausschließlich mit 
Strom aus erneuerbaren Energieträgern 
gespeisten Netz oder einer entsprechenden 
Leitung entnommen wird oder 
 
b) wenn die Einspeisung des Stroms aus 
Stromerzeugungsanlagen mit einer elektrischen 
Nennleistung von bis zu sechs Megawatt wegen 
eines Netzengpasses im Sinne von § 14 Absatz 1 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes reduziert 
wird und es sich um grundsätzlich zur 
Einspeisung bestimmte Strommengen im Sinne 
des § 15 Abs. 1 Satz 2 des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes handelt; 
 
… 

   

Wie auch bei der EEG-Umlage soll erzeugter Strom, der im Umschaltfall nicht in das Netz der 

allgemeinen Versorgung eingespeist werden kann und einer Nutzung vor dem Netz zugeführt wird,  

nicht zusätzlich durch die Stromsteuer belastet werden. Diese Regelung ergänzt die EE-

Strombefreiung in § 9 Abs. 1 Nr. 1 StromStG der aktuellen Fassung. Grundsätzlich dürften viele 

Umschaltfälle schon heute von dieser Befreiung erfasst sein. Die Anforderungen zur 

Nachweisführung werden derzeit jedoch restriktiv gehandhabt, weswegen die Regelung des 

eindeutigen Umschaltfalls zu empfehlen ist. Wiederum wird die Deminimis-Grenze der 

Beihilfenleitlinien eingehalten.  
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V. Herleitung der Gesetzesvorschläge für die Weiterproduktion 

Die vorliegende Studie behandelt ausschließlich die vergleichsweise geringe Menge des abgeregelten 

Stroms, der bis dato ungenutzt bleibt, zukünftig aber in anderen Sektoren gebraucht werden wird. 

Das wichtigste Ziel ist es, mit möglichst geringen Rechtsänderungen einen Anreiz für die Nutzung von 

erneuerbarem Strom im Fall von Netzengpassmaßnahmen zu schaffen. 

1. Annahmen 

 Nutzung vor dem Netz: Anders als in anderen Studien2 zum Einspeisemanagement wird 

vorliegend der Fall betrachtet, dass die Abregelung unabhängig von der Verortung der 

Netzüberlastung am Einspeisepunkt der betroffenen Anlagen erfolgt. Die Studie zielt 

demnach nicht darauf ab, die rechtlichen Bedingungen für eine Integration zuschaltbarer 

Lasten in das System des Netzmanagements zu ergründen, sondern soll solche Überlegungen 

ergänzen. Dementsprechend wird davon ausgegangen, dass die Weiterproduktion 

ausschließlich für die Nutzung „vor dem Netz“ erfolgt.  

 

 Kostenneutralität für die Stromverbraucher: Für die Gesamtheit der Stromverbraucher 

können Einnahmeverluste durch den zunächst insgesamt größer werdenden Anteil des 

Stromverbrauchs ohne Nutzung des Netzes der allgemeinen Versorgung (Netzentgelte und 

Umlagen) entstehen. Diese sollen durch die Ersparnisse bei der Auszahlung der 

Härtefallvergütung kompensiert werden. Mittelfristig wird der Umschaltfall den steigenden 

Strombedarf durch zusätzliche Stromerzeugung decken und nicht herkömmlich vermarktete 

Strommengen ersetzen. Eine Auswirkung auf netzentgeltbedingte Einnahmen besteht dann 

nicht mehr. 

 

 Sicherheit: Das Umschalten soll nicht dazu führen, dass den Anlagenbetreibern die 

wirtschaftliche Sicherheit durch die Härtefallentschädigung verloren geht. Diese soll 

beibehalten werden. 

 

                                                           
2
 Vgl. insbesondere: Agora Energiewende, Power-to-Heat zur Integration von ansonsten abgeregeltem Strom 

aus Erneuerbaren Energien, Juni 2014. 
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 Entscheidungsfreiheit: Anlagenbetreiber sollen unabhängig von der technischen Ausrüstung 

ihrer Anlagen in jedem konkreten Fall des Einspeisemanagements die Option, aber nicht die 

Pflicht haben, umzuschalten. 

 

 Keine Übervergütung: Da die Kürzung der Ausfallentschädigung nach § 15 Abs. 1 S. 3 EEG 

pauschalisiert erfolgt, können aus der Kumulierung von Entschädigung und 

Umschaltvermarktung desselben Stroms Vergütungen entstehen, die jene 95% der 

entgangenen Einnahmen gemäß § 15 Abs. 1 S. 1 EEG übersteigen. Unterstellt man 

realistische Bedarfs- und Preisszenarien, so kann jedoch mit hinreichender Sicherheit davon 

ausgegangen werden, dass diese Kumulierung  100% der entgangenen Einnahmen nach § 15 

Abs. 1 S. 1 EEG 2014 kaum erreichen, geschweige denn übersteigen wird.  

2. Ausgangslage 

Die derzeitige Rechtslage ist hinsichtlich der Weiterproduktion im Abschaltfall nicht eindeutig.  

Der aktuelle Rechtsrahmen für den Abschaltfall wird maßgeblich durch § 14 Abs. 1 EEG und § 9 

Abs. 1 S. 2 EEG vorgegeben. § 14 Abs. 1 EEG normiert die Möglichkeiten einer „Regelung“ von 

Anlagen im Falle des Netzengpasses, die mittelbar oder unmittelbar an ihr Netz angeschlossen 

sind. Welche hierfür nötigen technischen Voraussetzungen durch den Anlagenbetreiber zu 

schaffen sind, ergibt sich aus dem Zusammenspiel mit § 9 Abs. 1 S. 2 EEG. Dieser sieht unter 

anderem vor, dass das Kriterium der technischen Regelbarkeit von Erzeugungsanlagen auch dann 

erfüllt ist, wenn mehrere Anlagen mit einer gemeinsamen technischen Einrichtung zur Regelung 

ausgestattet sind. Wo genau diese Einrichtung zwischen Anlagen und Netzverknüpfungspunkt 

installiert werden soll, dazu wird keine Aussage getroffen. Denkbar ist mithin, dass diese 

Einrichtung am Netzverknüpfungspunkt selbst liegt. Diese Überlegungen sprechen dafür, dass 

bereits heute eine Reduzierung der Einspeiseleistung am Netzverknüpfungspunkt genügt und 

nicht die Anlagen selbst angesteuert werden müssen. Sicher ist dies indes nicht, da eine klare 

Regelung direkt in § 14 EEG fehlt. Zudem lässt die Formulierung des mittelbaren Netzanschluss 

durchaus Raum für die Annahme, dass auch Anlagen in einer Kundenanlage, einem 

geschlossenen Verteilernetz oder einem Arealnetz geregelt werden können. Für die vorliegende 

Umschaltung wäre es jedoch sinnvoll, wenn auch diese Anlagen „gebündelt“ am 

Verknüpfungspunkt der Kundenanlage etc. mit dem Netz der allgemeinen Versorgung geregelt 

werden dürften.  
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An die Abregelung nach § 14 Abs. 1 EEG knüpft gemäß § 15 Abs. 1 EEG ein Anspruch auf 

Härtefallvergütung für die Betreiber der betroffenen Anlagen an. Demnach sollen den 

Anlagenbetreibern grundsätzlich 95% der entgangenen Einnahmen vergütet werden. 

Vollumfängliche Vergütung erhalten die Anlagenbetreiber nach § 15 Abs. 1 S. 2 EEG nur, soweit 

die entgangenen Einnahmen in einem Jahr 1% der Einnahmen dieses Jahres übersteigen. 

Anlagenbetreiber sollen dadurch von den Folgen notwendiger Abschaltungen schadlos gehalten 

werden. Fraglich ist bei dieser Entschädigungsregelung, inwieweit der Anspruch auf 

Entschädigung auch dann entsteht, wenn die Einspeiseleistung am Netzverknüpfungspunkt 

geregelt wird, die Anlage aber weiter Strom erzeugt und dieser zum Beispiel per Direktleitung an 

eine Power to Heat-Anlage geleitet wird. Vorliegend wird die Ansicht vertreten, dass der 

Anspruch auf Entschädigungszahlung unabhängig davon entsteht, ob die Anlage weiter Strom 

erzeugt und alleine darauf abzustellen ist, ob eine Reduzierung der Einspeiseleistung gemäß § 14 

EEG vorgenommen wurde. Denn bereits dadurch wird der Schadensfall ausgelöst, nämlich der 

Verlust der EEG-Förderung. Da aber weiterhin Strom erzeugt und anderweitig veräußert wird, 

besteht die Gefahr, durch die Entschädigung überkompensiert zu werden. Dieser Gefahr muss in 

entsprechender Anwendung des Schadensersatzrechts begegnet werden, indem die erzielten 

Einnahmen vom Entschädigungsanspruch abgezogen werden. Um für diesen Ausnahmefall 

keinen zu komplexen Berechnungsaufwand zu erzeugen, sollte der Abzug pauschal unter 

Anlegung des entsprechenden Marktwertes des Stroms erfolgen. Dabei kann auf eine im EEG 

bereits etablierte Berechnungsformel zurückgegriffen werden.   

3. Begründung 

a) Zu § 14 EEG 

Betrachtet man die Entstehung der aktuellen Rechtslage, erscheint die hier vorgeschlagene 

klarstellende Gesetzesänderung hin zu einer möglichen Reduzierung der Einspeiseleistung am 

Netzverknüpfungspunkt mit dem gesetzgeberischen Willen vereinbar und damit gut begründbar.  

Während § 14 Abs. 1 S. 1 EEG vom Wortlaut her auf die unmittelbare Regelung der 

Anlagenleistung durch den Netzbetreiber zugeschnitten ist, lässt sich die 2014 erfolgte Novelle 

der technischen Voraussetzungen in § 9 EEG als Korrektur dieser strengen Fokussierung 

verstehen. Seinem Wortlaut nach versetzt § 9 Abs. 1 S. 2 EEG3 die Anlagenbetreiber in den Stand 

                                                           
3
 „Die Pflicht [zur Ausstattung mit einer technischen Einrichtung bestimmter Art] nach Satz 1 gilt auch als erfüllt, 

wenn mehrere Anlagen, die gleichartige erneuerbare Energien einsetzen und über denselben 
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zu wählen, ob sie die Regelbarkeit an der Anlage selbst oder am Netzverknüpfungspunkt 

ermöglichen. Die Gesetzesbegründung zum EEG formuliert zur Einführung des § 9 Abs. 1 S. 2 EEG 

insoweit einen gewissen Spielraum: „Der Anlagenbetreiber kann je nach Anlage die technisch 

und wirtschaftlich sinnvollste Lösung wählen, solange der Zweck des Einspeisemanagements, die 

unmittelbar und mittelbar an das Netz angeschlossene Anlagen zur Netzentlastung regeln zu 

können, gewährleistet bleibt.“4 

Gesetzeszweck des § 14 Abs. 1 EEG ist mithin die Verminderung der Abnahmepflicht in Fällen der 

Netzüberlastung.5 Nur durch diese Begrenzung der ansonsten unbedingten Abnahmepflicht des 

Netzbetreibers nach § 11 Abs. 1 EEG kann das Netz im Ernstfall durch Abregelungen von EE-

Anlagen vor zu hoher und damit systemgefährdender Einspeiseleistung geschützt werden. Die 

technischen Vorgaben stehen damit im Kontext der Gewährleistung der Systemstabilität und 

sollen gleichzeitig zu wirtschaftlich sinnvollen Lösungen führen.6 Solange also die Regelbarkeit 

der Einspeisung in das Netz der allgemeinen Versorgung, auf das sich das Netzmanagement des 

Netzbetreibers per Gesetz erstreckt, gesichert ist, scheint dem Sinn und Zweck der gesetzlichen 

Vorgabe genüge getan. Auf die Art der technischen Einrichtung, die diese Reduzierung 

ermöglicht, kommt es insoweit nicht an. 

Dies führt zu folgender möglichen Gesetzesbegründung: 

Zu § 14 (Einspeisemanagement) 

Zu Absatz 1 

In Absatz 1 Satz 1 des § 14 soll der Textabschnitt „ausnahmsweise an ihr Netz unmittelbar oder 

mittelbar angeschlossene Anlagen und KWK-Anlagen“ durch „ausnahmsweise die 

Einspeiseleistung von unmittelbar oder mittelbar an ihr Netz angeschlossenen Anlagen und KWK-

Anlagen“ geändert werden. Zwar kann nach dem Wortlaut des Gesetzes angenommen werden, 

dass direkte Abregelungen von Anlagen bei geeigneter technischer Ausrüstung am 

Netzverknüpfungspunkt schon auf Grundlage der aktuellen Rechtsvorschriften vermieden werden 

können. Darauf deuten auch die Entstehung der aktuellen Regelungen und die dazugehörige 

                                                                                                                                                                                     
Verknüpfungspunkt mit dem Netz verbunden sind, mit einer gemeinsamen technischen Einrichtung 
ausgestattet sind […]“. 
4
 BT-Drs. 18/1304, S. 121. 

5
 Vgl. Salje, EEG 2014, 7. Aufl., § 14, Rn. 7. 

6
 Vgl. BT-Drs. 18/1304, S. 121. 
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Gesetzesbegründung hin. Zur Klarstellung empfiehlt sich das vorgeschlagene Einfügen in Absatz 1 

Satz 1 dennoch. Satz 2 ist gegenüber dem EEG 2014 unverändert.  

Zu Absatz 2 und 3 

Die Absätze 2 und 3 sind gegenüber dem EEG 2014 unverändert. 

 

b) Zu § 15 EEG 

a. Zur rechtssystematischen Einordnung 

Fraglich ist, auf welcher rechtlichen Ebene die Modifikation der Härtefallregelung für den 

Umschaltfall eingefügt werden sollte – im EEG, einer darauf beruhenden Verordnung oder in 

einem sonstigen Rechtsakt.  

§ 95 Nr. 1 EEG sieht vor, dass die Berechnungsweise der Entschädigung nach § 15 Abs. 1 EEG per 

Verordnung durch die Bundesregierung geregelt werden kann. Nicht geregelt werden kann in 

dieser Verordnung nach dem klaren Wortlaut der Ermächtigung, wer die Härtefallentschädigung 

bekommt.  

Tatsächlich existiert keine Verordnung zur Berechnungsweise der Härtefallentschädigung. Die 

von allen Akteuren in Bezug genommenen Details zur Berechnung der Härtefallentschädigung 

finden sich stattdessen im Leitfaden der Bundesnetzagentur für das Einspeisemanagement.7 

Ausweislich des Leitfadens selbst beschreibt dieser „eine effiziente und sachgerechte Umsetzung 

des Einspeisemanagements aus Sicht der Bundesnetzagentur“. Als Arbeitshilfe einer 

Bundesoberbehörde hat der Leitfaden weder den Rechtscharakter einer Verwaltungsvorschrift 

noch den einer Festlegung i.S.v. § 29 EnWG.8 Obwohl seine Rechtsqualität damit unklar ist, 

entfaltet der Leitfaden in Ermangelung anderweitig fixierter Vorgaben faktisch verbindliche 

Wirkung.9 

                                                           
7
 Leitfaden zum EEG-Einspeisemanagement - Abschaltrangfolge, Berechnung von Entschädigungszahlungen und 

Auswirkungen auf die Netzentgelte, Version 2.1, Stand: 07.03.2014; abrufbar unter 
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutio
nen/ErneuerbareEnergien/Einspeisemanagement/Leitfaden_2_1/LeitfadenEEG_Version2_1.pdf?__blob=public
ationFile&v=3 [abgerufen am 12.02.2016]. 
8
 Vgl. Danner/Theobald, Energierecht, 85. EL, Juni 2015, Einführung, Rn. 70. 

9
 Vgl. Salje, EEG 2014, 7. Aufl., § 14, Rn. 9. 
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Naheliegend wäre es daher, die neue Regelung zur Berechnung der entgangenen Einnahmen im 

Umschaltfall im Rahmen eines Vorschlags zur Anpassung des Leitfadens der BNetzA zu platzieren. 

Hierfür sprechen Gründe des Erhalts der Übersichtlichkeit des Gesetzestextes. 

Allerdings hat die zu erwartende größere Rechtssicherheit bei einem Einfügen in das Gesetz 

entscheidendes Gewicht. Nur eine Regelung im Gesetzestext bietet die Gewissheit, dass die 

Regelung nicht ohne weiteres angepasst werden kann und damit Sicherheit für 

Investitionsentscheidungen. 

b. Zur Regelung selbst 

§ 15 Abs. 1 S. 1 EEG macht einen Entschädigungsanspruch des Anlagenbetreibers zur 

regelmäßigen  Rechtsfolge der Abregelung gem. § 14  Abs. 1 EEG. Zu erörtern ist, ob sich diese 

Härtefallregelung auch auf die hier anvisierten Fälle erstreckt, in denen Anlagen weiterbetrieben, 

der erzeugte EEG-Strom aber nicht mehr in das Netz der allgemeinen Versorgung eingespeist, 

sondern vor dem Netz wirtschaftlich umgesetzt wird. Da der Anspruch aus § 15 Abs. 1 S. 1 EEG an 

den Einnahmenausfall aufgrund der Abregelung anknüpft, stellt sich die Frage, ob § 15 EEG auch 

eine solche Konstellation abdeckt, und der vom Anlagenbetreiber mit der Ausfallnutzung ggf. 

erwirtschaftete Betrag die „entgangenen Einnahmen“ im Sinne des § 15 Abs. 1 S. 1 EEG reduziert. 

Voraussetzungen für den Anspruch auf Entschädigung ist die Nichtabnahme von EE-Strom wegen  

eines Netzengpasses. Eine Erläuterung des Gesetzgebers findet sich in der Gesetzesbegründung 

zum EEG 2009: „Netzengpässe bestehen, wenn die Spannungsbänder nicht eingehalten werden 

können oder die Strombelastbarkeit der Leitungen überschritten wird.“10 Dieses Verständnis 

zugrunde gelegt, könnte in der fraglichen Konstellation der Umschaltung allenfalls zu bezweifeln 

sein, dass die Nichteinspeisung allein „wegen“ des Netzengpasses erfolgt. Dies wird allerdings 

jedenfalls dann anzunehmen sein, wenn die Verwertung des EE-Stromes im Wege der lokalen 

Umschaltvermarktung nur insoweit erfolgt, wie die Einspeisung im Rahmen des 

Netzmanagements am Netzverknüpfungspunkt abgeregelt wird, d.h. insoweit das Umschalten 

also ausschließlich im Abregelungsfall gem. § 14 Abs. 1 S. 1 EEG geschieht.  

Fraglich ist darüber hinaus, ob der vom Anlagenbetreiber mit der Ausfallnutzung ggf. 

erwirtschaftete Betrag die „entgangenen Einnahmen“ reduziert, wie es der Wortlaut des § 15 

Abs. 1 S. 1 EEG nahe legt. Die rechtssystematische Einordnung der Norm stützt diese Deutung 
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jedenfalls:  Zwar spricht die Formulierung des Absatzes 3, der von „Schadensersatzansprüchen“, 

nicht von „weiteren Schadensersatzansprüchen“ des Anlagenbetreibers gegen den Netzbetreiber 

spricht, die unberührt bleiben, auf den ersten Blick gegen diese Klassifikation. Die 

Gesetzesbegründung konkretisiert dahingehend aber, dass Schadensersatzansprüche „aus 

sonstigem Recht“ unberührt bleiben sollen, sodass die Formulierung in Absatz 3 selbst wohl 

schlicht als verkürzte Darstellung zu verstehen ist, die der terminologischen Differenzierung 

zwischen Entschädigungsanspruch und Schadensersatzanspruch Rechnung trägt. Seiner Struktur 

nach unterscheidet sich § 15 Abs. 1 EEG nicht von anderen zivilrechtlichen, 

verschuldensunabhängigen Schadensersatzansprüchen. 

Darüber hinaus steht die teleologische Auslegung der Norm einer weiten Auslegung nicht 

entgegen. Sinn und Zweck der Härtefallentschädigung ist es, ausreichende Investitionssicherheit 

für die Anlagenbetreiber zu gewährleisten und damit letztlich auch dem Schutz 

eigentumsrechtlich geschützter, vermögenswerter Vergütungsrechte Genüge zu tun.11 Auf eben 

diesen Zweck beschränkt sich auch die wirtschaftliche Sicherung durch ein „Auffüllen“ der 

Vergütung im Umschaltfall. Der Abzug des erzielten Strompreises von den entgangenen 

Einnahmen und damit die Reduzierung des Entschädigungsanspruchs wären somit wohl auch 

schon nach der bestehenden Rechtslage möglich. Vorliegend wird dennoch eine 

Neuformulierung vorgeschlagen. Zum einen entsteht dadurch Rechtsklarheit dahingehend, dass 

ein Abzug stattzufinden hat und eine Überkompensation zu Lasten der Stromverbraucher 

vermieden wird.  

Zum anderen sollte ohnehin in diese Regelung eingegriffen werden, um einen pauschalen Abzug 

einzuführen. Dieser soll verhindern, dass Anlagenbetreiber für jede Viertelstunde nachweisen 

müssen, zu welchem Preis sie die der Reduzierung entsprechenden Strommengen veräußert 

haben. Gleichzeitig wird ein Anreiz gesetzt, den Strom möglichst gut zu vermarkten. 

Überkompensationen dürften hierdurch nahezu nie entstehen. Denn hierfür müssten die 

unregelmäßig anfallenden Strommengen im Abschaltfall besser vermarktet werden können, als 

der durchschnittliche Strompreis ausdrückt. Selbst wenn dies im Einzelfall gelingen sollte, sind 

die höheren Investitionskosten durch Leitungsbau und Messkonzept zu berücksichtigen. 

Schließlich ist die Regelung so formuliert, dass nur die Strommengen in Ansatz gebracht werden, 

die der Einspeisereduktion entsprechen und aus der gleichen Anlage stammen.  

Dies führt zu folgender möglichen Gesetzesbegründung: 
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 Schwintowski, EWeRK 2012, 131 (138). 
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Zu § 15 (Härtefallregelung) 

Zu Absatz 1 

Satz 1 bleibt gegenüber dem EEG 2014 unverändert. Absatz 1 des § 15 soll jedoch um die neuen 

Sätze 2 und 3 ergänzt werden. So soll sichergestellt werden, dass bei der Ermittlung der 

entgangenen Einnahmen pauschalisierte Erlöse aus den tatsächlich verwerteten Strommengen, 

die zur Einspeisung bestimmt waren, gegengerechnet werden. Es wird also allein auf die 

tatsächlich verwerteten Strommengen abgestellt. Dies macht deutlich, dass Anlagenbetreiber, die 

die Menge des von der Einspeisung abgeregelten Stroms ganz oder teilweise nicht verwerten 

können oder wollen, insoweit im herkömmlichen System der Vollvergütung von regelmäßig 95 % 

verbleiben. Dadurch, dass nicht auf die tatsächlich erzielten Erlöse abgestellt und pauschalisiert 

wird, wird ein ökonomischer Anreiz implementiert: Setzt der Anlagenbetreiber den 

Umschaltstrom zu einem höheren, als dem „Börsenpreis“ um, so profitiert er insgesamt 

wirtschaftlich. Wird der Strom unter Marktwert verkauft, so stellt sich das Umschalten für den 

Analgenbetreiber als wirtschaftlich nicht sinnvolle Option dar. Entsprechend der formulierten 

Annahmen ist davon auszugehen, dass der erzielbare Preis die gesamtwirtschaftliche 

Sinnhaftigkeit der lokalen Verwertung indiziert. Die pauschale Kopplung an den „Börsenpreis“ soll 

aber auch einen Anreiz setzen, Abnahmestrukturen aufzubauen und damit lokale Marktprozesse 

für Speicher, Elektromobilität u.a. anzureizen. 

Dadurch, dass die neu einzufügenden Sätze 2 und 3 allein auf die entgeltliche Veräußerung im 

Abschaltfall Bezug nehmen, soll die Möglichkeit anerkannt werden, dass Anlagenbetreiber den 

Abschaltstrom unentgeltlich Dritten zum Verbrauch zuleiten. Durch die Einschränkung für diesen 

Fall wird sichergestellt, dass Anlagenbetreiber, die den Umschaltstrom unentgeltlich abgeben, 

nicht schlechter gestellt werden, als wenn sie sich gegen eine Weiterproduktion entschieden 

hätten.  

Die grundsätzliche Berechnungsweise der Ausfallarbeit nach dem Leitfaden der 

Bundesnetzagentur – auch die getrennten Wege pauschales Verfahren und 

Spitzenabrechnungsverfahren12 – soll unberührt bleiben. Erst nachdem die regelmäßige 

Ausfallvergütung errechnet ist, ist der anzulegende Vermarktungswert für Umschaltstrom nach 

dem neuen § 15 Absatz 1 Satz 2 EEG gegenzurechnen. Die Berechnung der tatsächlichen 
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 BNetzA, Leitfaden zum EEG-Einspeisemanagement - Abschaltrangfolge, Berechnung von 
Entschädigungszahlungen und Auswirkungen auf die Netzentgelte, Version 2.1, 07.03.2014. 



Rechtwissenschaftliche Studie zum Thema „Umschalten statt Abschalten“ 
 
 
 

25 
 

Entschädigungshöhe für den Umschaltstrom muss also in zwei Schritten erfolgen. Der Leitfaden 

der Bundesnetzagentur ist dementsprechend zu ergänzen.  

 Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden zu den neuen Sätzen 4 und 5, bleiben aber unverändert.  

Zu Absatz 2 und 3 

Die Absätze 2 und 3 sind gegenüber dem EEG unverändert. 

c. Vorschlag für eine Folgeänderung im Leitfaden der BNetzA 

Einfügung eines Punkt 2.2.3 „Reduzierung der Entschädigungszahlung im Umschaltfall“ in den 

Leitfaden zum EEG-Einspeisemanagement - Abschaltrangfolge, Berechnung von 

Entschädigungszahlungen und Auswirkungen auf die Netzentgelte: 

„Falls der aufgrund eines Netzengpasses nicht eingespeiste Strom entgeltlich vor dem Netz 

vermarktet wird, ist die Härtefallvergütung um den nach § 15 Absatz 1 Satz 2 und 3 EEG i.V.m. 

Anlage 1 EEG anzusetzenden Betrag zu reduzieren. Die für die Berechnung dieses Betrages 

notwendige Angabe der vor dem Netz vermarkteten Strommenge ist, sofern nicht vom 

zuständigen Netzbetreiber ermittelbar, vom Anlagenbetreiber beizubringen und zu belegen.“ 

c) Zu § 20 EEG 

Anlagenbetreiber können zwar zwischen den verschiedenen Veräußerungsformen geförderte 

Direktvermarktung, sonstige Direktvermarktung und Einspeisevergütung13 wählen, jedoch 

müssen sie sich immer für einen Monat festlegen. Ein spontanes Wechseln zwischen den 

Veräußerungsformen ist nicht gestattet. Ist eine zu produzierende Strommenge also für die 

geförderte Direktvermarktung vorgesehen und wird nach § 14 EEG im Rahmen des 

Einspeisemanagements abgeregelt, stellt sich die Frage, ob § 20 Abs. 1 EEG einem „Springen“ in 

die sonstige Direktvermarktung entgegensteht. Dagegen spricht maßgeblich, dass die 

abschließende Auflistung in § 20 Abs. EEG die Veräußerunsgformen im Strommarkt betrifft. Die 

Härtefallvergütung ist keine Veräußerungsform, sondern eine Restitution für die Nichtabnahme 

geförderten Stroms. Entscheidend ist, dass damit der Telos der Norm für solche Fälle nicht greift: 

Anlagenbetreiber können sich nicht willentlich für oder gegen die Härtefallvergütung 

entscheiden. Die organisatorische Unsicherheit liegt in der Gefahrensphäre des Netzbetreibers 

und kann durch eine Reglementierung des Wechselverhaltens des Anlagenbetreibers nicht 
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 Für Neuanlagen nach dem 01.08.2014 bestand und besteht die Wahl der Einspeisevergütung nicht mehr. 
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gelindert werden. Insofern erscheint es systemfremd, die strenge Dichotomie des § 20 Abs. 1 

EEG auch für die Fälle der Nichtabnahme zu verlangen. Dieser Gedanke sollte auch für die 

Weiternutzung vor dem Netz im Umschaltfall gelten. Zwar dürften viele Konzepte bereits unter 

die bestehende Regelung der Veräußerung des Stroms vor dem Netz und im räumlichen 

Zusammenhang fallen. Da die Begrenzung auf den räumlichen Zusammenhang allerdings nicht 

alle Fälle des Umschaltens umfasst, sollte hier eine weite Ausnahme für den spezifischen Fall der 

Abschaltung normiert werden. Diese hat letztlich klarstellende Funktion.  

Dies führt zu folgender möglichen Gesetzesbegründung: 

Zu § 20 (Wechsel  zwischen Veräußerungsformen) 

Zu Absatz 1 und 2 

Die Absätze 1 und 2 sind gegenüber dem EEG 2014 unverändert. 

Zu Absatz 3 

Die Nummer 2 des § 20 Absatz 3 soll nach „den Strom vollständig oder anteilig an Dritte 

veräußern, sofern diese den Strom in unmittelbarer räumlicher Nähe zur Anlage verbrauchen und 

der Strom nicht durch ein Netz durchgeleitet wird“ um den Halbsatz „oder es sich im Falle des § 

14 Absatz 1 um nicht in das Netz der allgemeinen Versorgung eingespeisten Strom handelt“ 

ergänzt werden. Dadurch wird klargestellt, dass die Vermarktung von Umschaltstrom, selbst 

dann, wenn das Kriterium des Verbrauchs in räumlicher Nähe im konkreten Fall nicht erfüllt wird, 

nicht unter § 20 Absatz 1 EEG  fällt. Damit soll eine nicht erfüllbare Anzeigepflicht des Wechsels 

der Vermarktungsform den vielfältigen Möglichkeiten im Umschaltfall nicht entgegenstehen. 

 

d) Zu § 80 EEG 

Fraglich ist, ob die Einführung einer Umschaltoption gegen das Doppelvermarktungsverbot des § 

80 EEG verstößt. Das Doppelvermarktungsverbot nach § 80 EEG normiert, dass EE-Strom mitsamt 

seiner grünen Eigenschaft nur einmal verwertet werden darf. Unklar ist, ob dies auch greift, 

wenn der Strom aufgrund des Einspeisemanagements gerade nicht veräußert wird, es aber zur 

Entschädigung der Nichtabnahme gem. § 15 Abs. 1 EEG kommt und der Strom  gleichzeitig vor 

dem Netz weitergegeben wird. 
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Sinn und Zweck des Doppelvermarktungsverbotes aus § 80 EEG ist es, sicherzustellen, dass 

sofern die EEG-Vergütung in Anspruch genommen wird, keine weiteren Einnahmen aus diesen 

EEG-Strommengen erzielt werden können. Die Vergütungssätze sollen 

Wettbewerbsverzerrungen zugunsten der konventionellen Energien ausgleichen und so den 

Markteintritt der Erneuerbaren Energien ermöglichen, nicht aber die Gewinne der 

Anlagenbetreiber über das dafür notwendige Maß hinaus erhöhen.14 Das 

Doppelvermarktungsverbot erklärt sich wesentlich aus der Perspektive der 

Belastungsbegrenzung für die Endverbraucher.15 An diesem Grundgedanken des § 80 EEG muss 

sich auch die Einführung einer Umschaltvermarktung messen lassen.  

Vorliegend kann bei der Zahlung der Härtefallvergütung von einer Vermarktung des Stroms dem 

Wortlaut nach nicht gesprochen werden, da eine Veräußerung der abgeregelten Strommengen 

gerade nicht stattfindet. Denn im Falle des Einspeisemanagements verhindert die Abregelung der 

Netzeinspeisung grundsätzlich die Verfügung über den Strom. Auch die ökologische Eigenschaft 

wird demnach nicht vermarktet. 

Fraglich ist allerdings, ob der Tatsache, dass es sich um abgeregelten EE-Strom handelt dennoch 

auf schuldrechtlicher Ebene Rechnung getragen wird: Der hypothetische Einspeiseerlös bildet die 

Bemessungsgrundlage für die Ausfallvergütung nach § 15 Abs. 1 EEG 2014. Damit wird auch bei 

der Härtefallregelung die ökologische Eigenschaft des abgeregelten Stroms gewürdigt und 

wertmäßig nahezu vollständig abgebildet (mindestens 95%).  Damit kann man gut vertreten, dass 

auch die Härtefallvergütung der Qualität nach eine EEG-Vergütung ist, die eine 

Doppelvermarktung ausschließt. 

Dementsprechend darf bei einer Abregelung am Netzverknüpfungspunkt für den 

weiterproduzierten und weitergenutzten Strom nicht gleichzeitig die  Härtefallvergütung gezahlt 

und der Strom weiterveräußert werden. Diese Anforderung erfüllt der vorliegende Vorschlag, 

indem die Härtefallvergütung für die weitergenutzten Strommengen um den durchschnittlichen 

Börsenpreis reduziert wird. Eine Überkompensation wird dadurch verhindert, sodass das 

Doppelvermarktungsverbot gemessen am ursprünglichen Vergütungsanspruch eingehalten wird. 

Insofern liegt diesem pauschalen Ansatz die Annahme zugrunde, dass es nur in einer 

unwesentlich geringen Zahl der Fälle gelingen dürfte, mit anteiliger Härtefallvergütung plus 
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 BT-Drs. 16/8148, S. 73. 
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 Salje, EEG 2014, 7. Aufl., § 80, Rn. 1. 
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Vermarktungserlös durch Weiternutzung mehr Einnahmen zu erzielen, als dem Anlagenbetreiber 

nach dem EEG zustünden.  

Dies führt zu folgender möglichen Gesetzesbegründung: 

Zu § 80 (Doppelvermarktungsverbot) 

Zu Absatz 1 

Die Sätze 1 bis 4 bleiben unverändert. Es soll jedoch ein neuer Satz 5 eingefügt werden. Die 

Vermarktung des Umschaltstromes soll damit explizit vom Doppelvermarktungsverbot 

ausgenommen werden. Dies ist sachgerecht, da durch den pauschalen Abzug des 

durchschnittlichen Strombörsenpreises vom Anspruch auf Härtefallvergütung gemäß § 15 Abs. 1 

Satz 2 eine höhere Vergütung für den abgeregelten Strom als der ursprüngliche 

Vergütungsanspruch vorsah, ausgeschlossen wird.     

Zu Absatz 2 und 3 

Die Absätze 2 und 3 sind gegenüber dem EEG 2014 unverändert.  
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VI. Herleitung der Gesetzesvorschläge für die Weiternutzung 

1. Annahmen  

 Akzeptanz vor Ort: Durch die Nutzung abgeregelten Windstroms lässt sich ein Stillstand der 

Windräder und damit der Verlust wertvollen EE-Stroms vermeiden. Dies fördert die 

Akzeptanz. 

 Marktorientiertes System: Mit der Option zur Weiternutzung des abgeregelten EE-Stroms 

wird zugleich ein marktorientiertes Handeln ermöglicht, welches zur Schaffung von 

„Schnittstellen“ zwischen verschiedenen Marktsektoren und dadurch zur Etablierung 

entsprechender marktwirtschaftlicher Geschäftsmodelle beiträgt.   

 Sektorkopplung durch Power-to-X: Zu den entsprechenden Geschäftsmodellen gehört die 

direkte Verwendung von Windstrom zur Wärmebereitstellung (Power-to-Heat), zur 

Erzeugung von Windgas (Power-to-Gas) als transportierbarer Brennstoff zur 

Wärmeerzeugung, zur Ladung von Elektrofahrzeugen sowie zur technologieunabhängigen 

Speicherung im Rahmen eines lokalen Kapazitätsmanagements. 

 Beitrag zum Klimaschutz: Die sektorenübergreifende Nutzung von Windstrom fördert die 

Gesamtenergiewende. 

 Anreizsetzung: Indem Windstrom im Umschaltfall bei Nutzung vor dem Netz weitestgehend 

von den Stromnebenkosten (speziell die EEG-Umlage und Stromsteuer) entlastet wird, 

besteht gegenüber dem Abschalten der Anlagen ein wirtschaftliches Interesse, den Strom 

für lokale Geschäftsmodelle einzusetzen. 

 Keine Entsolidarisierung: Der Umschaltfall muss gegenüber der derzeitigen politischen 

Tendenz zur Einschränkung von Eigenversorgungs- und Direktlieferungsprivilegien bei der 

EEG-Umlage schon allein aufgrund seiner Unregelmäßigkeit als Sonderfall betrachtet 

werden.  

 Geringe Rechtsänderung: Der Eingriff in das komplexe System des Stromsteuergesetzes 

wird so gering wie möglich gehalten und soll bestehende Befreiungen nicht verändern. 

Auch die Regelungen zur EEG-Umlage können in ihrer jetzigen Form erhalten bleiben und 

werden lediglich um den speziellen Fall des Umschaltens ergänzt. 
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 Kostenneutralität für die Stromverbraucher: Aufgrund der Ersparnisse bei der Auszahlung 

der Härtefallvergütung steigen die Kosten für die Gesamtheit der Stromverbraucher auch 

bei einer Entlastung des weitergenutzten Stroms von der EEG-Umlage nicht. 

 Pflichten der Netzbetreiber bleiben bestehen: Die Weiternutzung des abgeschalteten 

Stroms entbindet die Netzbetreiber nicht von der Pflicht zum Netzausbau oder dem 

sinnvollen Einsatz anderer Flexibilitätsoptionen. 

 Europarechtskonform: Die vorgeschlagenen gesetzlichen Änderungen zur Weiternutzung 

von abgeregeltem Strom entsprechen den europarechtlichen Vorgaben und sind 

insbesondere auch mit den beihilfenrechtlichen Bestimmungen vereinbar.  

2. Ausgangslage 

Entscheidend für die wirtschaftliche Darstellbarkeit der lokalen Nutzung des abgeregelten 

Windstroms sind die Stromnebenkosten (Netzentgelte, Abgaben, Umlagen und Steuern). Diese 

fallen derzeit wie folgt an:  

a) Belastung der lokalen Stromnutzung durch Netzentgelte, Umlagen und Abgaben   

Beim Strombezug über das Netz der allgemeinen Versorgung fällt für Letztverbraucher in aller 

Regel ein Nutzungsentgelt an. Da das Netz der allgemeinen Versorgung im Umschaltfall 

aufgrund eines Netzengpasses und der folgenden Abregelung durch den Netzbetreiber gerade 

nicht genutzt wird, fallen für die Weiternutzung auch keine Netzentgelte an.  

Wie sich ein solcher Fall auf die netzentgeltbezogenen Strompreisbestandteile, also Umlagen 

(KWK-, StromNEV-, Offshore-Haftungs- und die AbLaV-Umlage), die Konzessionsabgabe sowie 

die Kosten des Einspeisemanagements und des § 10 SysStabV auswirkt, ist umstritten16 und lässt 

sich ohne eine eindeutige Stellungnahme von Seiten des Gesetzgebers derzeit nicht 

abschließend klären. Indes sprechen die besseren Argumente dafür, dass diese 

netzentgeltbezogenen Preisbestandteile bei einer Nicht-Nutzung der öffentlichen Netze 

entfallen.  
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 Vgl. Eder/Sösemann, IR 2012, 77 (77 ff.); Sailer, ZNER 2/2012, 153 (155), Heller, EWeRK 4/2013, 177 (179 f.); 
Lehnert/Vollprecht, ZNER 2012, 356 (361); Fraunhofer IWES et al., Roadmap Speicher, November 2014, S. 100 
f.; Fraunhofer ISE et al., Vorbereitung und Begleitung der Erstellung des Erfahrungsberichtes 2011 gemäß § 65 
EEG, S. 172; BNetzA, Leitfaden zur Genehmigung von Befreiungen von den Netzentgelten nach § 19 Abs. 2 S. 2 
StromNEV, Dezember 2012, S. 3 f. 
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Insgesamt lässt sich konstatieren, dass für die Weiternutzung des abgeregelten Stroms bereits 

nach derzeitiger Rechtlage die Netzentgelte sowie die netzentgeltbezogenen Preisbestandteile 

entfallen.  

b) Belastung der lokalen Stromnutzung durch die EEG-Umlage 

Hinsichtlich der EEG-Umlage ist beim Vorortverbrauch ohne Nutzung des öffentlichen Netzes 

zwischen der Eigenversorgung und Direktlieferung zu unterscheiden. Wesentliches 

Unterscheidungsmerkmal ist die Anzahl der beteiligten natürlichen oder juristischen Personen. 

Während bei der Eigenversorgung diejenige Person den Strom verbraucht, die ihn zuvor erzeugt 

hat (vgl. § 5 Nr. 12 EEG 2014), sind bei der Direktlieferung Erzeuger und Verbraucher nicht 

personenidentisch.  

Für die Eigenversorgung sieht § 61 EEG 2014 eigene Entlastungstatbestände vor (sog. 

„Eigenversorgungsprivileg“). So ist die EEG-Umlage für den Stromverbrauch ab dem 01. August 

2014 nur in einer Höhe von 30 %, ab 2016 in einer Höhe von 35 % und ab 2017 in einer Höhe 

von 40 % zu entrichten.  

Zudem kann die EEG-Umlage bei Eigenversorgungen unter den Bedingungen des § 61 Abs. 2 EEG 

(bei Bestandsanlagen nach § 61 Abs. 3 und 4 EEG) komplett entfallen. Für moderne 

Windkraftanlagen, die den erzeugten Strom im Normalfall in das allgemeine Versorgungsnetz 

einspeisen, werden diese Ausnahmetatbestände jedoch in der Regel auch im Umschaltfall nicht 

greifen.  

Im Gegensatz zur Eigenversorgung fällt im Falle der Direktlieferung die EEG-Umlage nach § 60 

Abs. 1 EEG in voller Höhe an. Ausnahmen sieht das EEG nur für die Zwischenspeicherung von 

Strom (§ 60 Abs. 3 EEG) sowie für die Lieferung an stromkostenintensive Unternehmen (§ 64 

EEG) und Schienenbahnen (§ 65 EEG) vor.   

c) Belastung der lokalen Stromnutzung durch die Stromsteuer 

Die Regelungen zur Entstehung der Stromsteuer sind darauf ausgelegt, jede zum Verbrauch 

bestimmte Stromentnahme zu besteuern. Für den Strom aus Windkraftanlagen entsteht die 

Stromsteuer daher grundsätzlich auch dann, wenn dieser im Umschaltfall außerhalb des 

öffentlichen Versorgungsnetzes genutzt wird. In bestimmten Fällen ist jedoch ein teilweiser oder 

vollständiger Wegfall der Stromsteuerbelastung möglich: 
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So wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 StromStG Strom nicht mit der Stromsteuer belastet, der direkt 

und unvermischt mit Strom aus konventionellen Kraftwerken von der Erzeugungsanlage zur 

Verbrauchstelle gelangt. Dies kann durch eine Direktleitung oder ein entsprechendes 

Ökostromnetz gewährleistet werden.  

Die Entlastungsregelung des § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG wird für die Weiternutzung des Stroms 

im Umschaltfall nach derzeitiger Rechtslage regelmäßig nicht in Frage kommen. Problematisch 

ist hier vor allem die 2 MW-Hürde hinsichtlich der Größe der Erzeugungsanlage. Die Regelung 

des § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG ist auf Art. 21 Abs. 5 EnergieStRL zurückzuführen, der die 

Steuerbefreiung für Kleinanlagen erlaubt, sofern die zur Erzeugung des Stroms eingesetzten 

Energieerzeugnisse besteuert werden.17 Zwar ist die Bedingung der Inputbesteuerung für 

Windkraftanlagen unbeachtlich, da Windkraft wie auch Sonnenenergie nach Art. 2 EnergieStRL 

nicht zum Gegenstand der Richtlinie gehören (vgl. auch § 1 Abs. 2 und 3 EnergieStG), doch liegt 

die elektrische Nennleistung von Windkraftanlagen heute regelmäßig über der 2 MW-Grenze, 

die der deutsche Gesetzgeber als Schwelle zwischen kleinen und großen Anlagen festgesetzt 

hat. Weiterhin muss bei § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG bedacht werden, dass die Betreiber von 

Windkraftanlagen im Stromsteuerrecht für gewöhnlich nicht als Letztverbraucher („natürliche 

oder juristische Personen, die Energie für den eigenen Verbrauch kaufen") oder Eigenerzeuger 

(„derjenige, der Strom zum Selbstverbrauch erzeugt), sondern als Versorger im Sinne des § 2 Nr. 

1 StromStG („derjenige, der Strom leistet“) zu betrachten sind. Aufgrund des Vorrangs der 

Versorgerstellung mangelt es daher bei einer engen Auslegung an einem Eigenerzeuger im 

Rahmen des § 9 Abs. 1 Nr. 3 lit. a) StromStG sowie an einem Letztverbraucher im Rahmen des § 

9 Abs. 1 Nr. 3 lit. b) StromStG, wenn der Betreiber der Windkraftanlage im Umschaltfall den 

Strom selbst verbraucht (zum Beispiel in betriebseigenen Power-to-Heat-Anlagen). Eine 

Steuerentlastung kommt darum nur durch § 9 Abs. 1 Nr. 3 lit. b) StromStG im Wege der 

Direktlieferung in Betracht, sofern die Stromentnahme durch einen Letztverbraucher im 

räumlichen Zusammenhang zu der Erzeugungsanlage erfolgt und die Anlage die 2 MW-Grenze 

nicht übertrifft.18 Dabei ist ferner zu beachten, dass für die Direktlieferung die EEG-Umlage 

zumeist in voller Höhe anfällt. Nach der derzeitigen Rechtslage könnten überdies mehrere 

Windkraftanlagen, die einzeln betrachtet unter der 2 MW-Grenze bleiben, durch das Erfordernis 

der Fernsteuerbarkeit, die gemäß § 36 Abs. 1 i.V.m. § 35 S. 1 Nr. 2 EEG für die Inanspruchnahme 

                                                           
17

 Die in der EnergieStRL geforderte Besteuerung der zur Stromerzeugung eingesetzten Energieerzeugnisse 
wurde in Deutschland durch § 53 EnergieStG umgesetzt. 
18

 Vgl. Agora, Power-to-Heat zur Integration von ansonsten abgeregeltem Strom aus Erneuerbaren Energien, 
Juni 2014, S. 44, 50 f. 
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der Marktprämie vorausgesetzt wird, zu einer Anlage im Sinne des § 12b Abs. 1 und 2 StromStV 

zusammengefasst werden und so insgesamt die Schwelle von 2 MW überschreiten.19   

Wird der Strom im Umschaltfall in eine Power-to-Gas-Anlage umgeleitet, kann der Betreiber 

dieser Anlage nach § 9a StromStG die Stromsteuer auf Antrag für nachweislich versteuerten 

Strom erlassen, erstattet oder vergütet bekommen, wenn dieser dem produzierenden Gewerbe 

zugeordnet werden kann, da sich Power-to-Gas-Anlagen des geförderten Verfahrens der 

Elektrolyse bedienen.20 Zu den Unternehmen des produzierenden Gewerbes gehören gemäß § 2 

Nr. 3 StromStG auch Energieversorgungsunternehmen, wozu nach der Klassifikation der 

Wirtschaftszweige 2003 (vgl. § 2 Nr. 2a StromStG) unter anderem Unternehmen zählen, die 

Strom aus Windkraft erzeugen. Ob auch die Betreiber von Power-to-X-Anlagen für den 

ausschließlichen Betrieb dieser Anlagen als Unternehmen des produzierenden Gewerbes 

angesehen werden können und § 9a StromStG für Power-to-Gas-Anlagen tatsächlich zur 

Anwendung kommt, ist indes fraglich, da es sich bei Power-to-X-Verfahren in Relation zu dem 

zugrundeliegenden Recht um neue Technologien handelt, die der Gesetzgeber bei Schaffung der 

Ausnahmeregelung nur bedingt bedacht haben konnte. Dies zeigt sich auch darin, dass die §§ 9 

ff. StromStG im Gegensatz zum EnWG und dem EEG mit Ausnahme von 

Pumpspeicherkraftwerken bisher keine ausdrückliche Förderung von Stromspeichern oder 

(zwischen-) gespeicherter Energie vorsehen.      

Ähnliche rechtliche Unsicherheiten ergeben sich auch für Power-to-Heat-Anlagen, die rein vom 

Wortlaut her von dem Ausnahmetatbestand des § 9b StromStG profitieren könnten. Hiernach 

könnte Strom, der in einer Power-to-Heat-Anlage weitergenutzt wird, auf Antrag mit 5,13 Euro 

für eine Megawattstunde von der Stromsteuer entlastet werden. Allerdings muss es sich sowohl 

bei dem Betreiber der Anlage als auch bei dem Verbraucher der Wärme um ein Unternehmen 

des produzierenden Gewerbes oder ein Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft handeln.  

In Sonderfällen könnte überdies eine Regelung des § 10 StromStG zum Tragen kommen. Für 

gewöhnlich dürfte diese Norm jedoch für den weitergenutzten Strom unbeachtlich sein.  

 

 

                                                           
19

 Vgl. BMF vom 25.3.2015, Az. III B 6 - V 4250/05/10003:004. 
20

 Vgl. Fraunhofer IWES et al., Roadmap Speicher, November 2014, S. 102; Altrock/Thomas, ZUR 2013, 579 
(584). 
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Exkurs: Speicher 

Von besonderer Bedeutung für die Weiternutzung von erzeugter elektrischer Energie im 

Umschaltfall sind (Ein-)Speichertechnologien. Sie stellen nicht nur eine Option zur 

Flexibilisierung der Energieversorgung dar, indem sie die erzeugte Energie während eines 

Netzengpasses einspeichern und erst zu einem späteren Zeitpunkt an das allgemeine 

Versorgungsnetz abgeben, sondern bieten darüber hinaus die Möglichkeit, verschiedene 

Sektoren sinnvoll miteinander zu verbinden (zum Beispiel durch Power-to-X oder das Laden von 

Elektrofahrzeugen). Um diese Potentiale zu heben, bedarf es vor allem eines technologieoffenen 

und homogenen Rechtsrahmens, da sich die einzelnen Technologien zum Teil stark 

unterscheiden und zukünftige Innovationen nicht durch zu eng gefasste Gesetze gehemmt oder 

gegenüber vergleichbaren Speichertechnologien benachteiligt werden sollten.   

Ein solcher Rechtsrahmen liegt derzeit noch nicht vollumfänglich vor. Dies wird insbesondere im 

StromStG deutlich, da die jeweiligen Ausnahmetatbestände der §§ 9 ff. StromStG hier gerade 

nicht auf eine konkrete Förderung von Energiespeichern abzielen. Dennoch können einzelne 

Entlastungstatbestände für bestimmte Speichertechnologien einschlägig sein (zum Beispiel § 9 

Abs. 1 Nr. 2 StromStG für Pumpspeicherkraftwerke oder § 9a Abs. 1 Nr. 1 StromStG für Power-

to-Gas-Technologien). Darüber hinaus hat die Bundesfinanzverwaltung im September 2014 

erklärt, dass Batteriespeicher zur Vermeidung von Doppelbesteuerungen als Bestandteil des 

Versorgungsnetzes zu behandeln sind, wenn sie denn direkt an dieses angeschlossen sind.21  

Im Unterschied zum StromStG sehen das EnWG und das EEG bezüglich der Netzentgelte bzw. 

der EEG-Umlage eigene Entlastungstatbestände für zwischengespeicherte Energie in 

elektrischen, chemischen, mechanischen oder physikalischen Stromspeichern vor (§ 118 Abs. 6 

EnWG, § 60 Abs. 3 EEG), wobei jedoch unklar ist, inwieweit § 60 Abs. 3 EEG unabhängig von der 

Person des Speicherbetreibers (analog) auf zwischengespeicherten Strom vor dem allgemeinen 

Netz angewandt werden kann. Mit dem Wegfall der Netzentgelte nach § 118 Abs. 6 EnWG 

entfallen indes zugleich die sonstigen netzentgeltbezogenen Umlagen und Abgaben 

(umstritten). Somit ist eingespeicherter Strom, der nach Aufhebung der vom Netzbetreiber 

veranlassten Abregelung in das öffentliche Netz eingespeist werden soll, in aller Regel von den 

Belastungen der Stromnebenkosten befreit. Der ausgespeicherte und ins öffentliche Netz 

eingespeiste Strom wird hingegen vollumfänglich belastet. 

                                                           
21

 E-VSF-Nachrichten N 40 2014, 184; III B 6 - V 4220/14/10001, Dok 2014/0679957. 
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Eine differenzierte Betrachtung verlangt zudem gespeicherte Energie, die letztlich nicht in das 

öffentliche Stromnetz eingespeist, sondern anderweitig verwendet wird. Hier finden die obigen 

Ausführungen zu zwischengespeichertem Strom nur bedingt Anwendung. Da die 

Gesetzesänderungsvorschläge der vorliegenden Studie jedoch bereits die Speichernutzung vor 

dem öffentlichen Versorgungsnetz bis zu einer elektrischen Nennleistung der betreffenden 

Erzeugungsanlage von 6 MW mit einschließen, ist eine zusätzliche, explizite Förderung von 

Speichern im Rahmen dieses Vorhabens nicht erforderlich. Vielmehr können die Regelungen zur 

Weiternutzung vor dem Netz der allgemeinen Versorgung auch zugunsten einer Einspeicherung 

in einen Stromspeicher bzw. eine Sektorkopplungsanlage greifen.    

3. Begründung  

a) Zu § 60 EEG 

In § 60 Abs. 1 S. 1 EEG ist die EEG-Umlage normiert. Hiernach können die 

Übertragungsnetzbetreiber von Elektrizitätsversorgungsunternehmen, die Strom an 

Letztverbraucher liefern, anteilig zu dem jeweils von den Elektrizitätsversorgungsunternehmen 

an ihre Letztverbraucher gelieferten Strom die Kosten für die erforderlichen Ausgaben nach 

Abzug der erzielten Einnahmen und nach Maßgabe der Ausgleichsmechanismusverordnung 

verlangen. Auch wenn diese Kosten wiederum über die Stromrechnung an die Letztverbraucher 

weitergegeben werden, verpflichtet die Regelung Elektrizitätsversorgungsunternehmen. Da es 

sich bei diesen um natürliche oder juristische Personen handelt, die Elektrizität an 

Letztverbraucher liefern (§ 5 Nr. 13 EEG), ist § 60 EEG für die Nutzung von Strom vor dem 

allgemeinen Versorgungsnetz auf den Fall der Direktlieferung anzuwenden. Verbraucher und 

lieferndes Unternehmen sind demnach nicht personenidentisch. Für diese Konstellation lässt das 

EEG derzeit nur dann Ausnahmen von der Verpflichtung zur Zahlung der EEG-Umlage zu, wenn 

der Strom lediglich zum Zweck der Zwischenspeicherung im Sinne des § 60 Abs. 3 EEG 

entnommen oder von stromkostenintensiven Unternehmen bzw. Schienenbahnen selbst 

verbraucht wird (§§ 63 ff. EEG). Zwar sah noch das EEG 2012 für die Direktvermarktung sowie die 

Direktlieferung von EEG-Strom umfassendere Befreiungen von der EEG-Umlage vor, doch wurde 

dieses „(solare) Grünstromprivileg“ mit Inkrafttreten des EEG 2014 ersatzlos gestrichen. Zugleich 

werden Eigenversorger seither zunehmend an der Zahlung der EEG-Umlage beteiligt. Die 

kontinuierliche Degression der Direktvermarktungs-, Direktlieferungs- und 

Eigenversorgungsförderung von EEG-Strom ist auf den politischen Willen zurückzuführen, 

Überförderungen bei Neuanlagen abzubauen, die Kosten für den Ausbau der erneuerbaren 
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Energien solidarisch auf mehr Verbraucher zu verteilen, Wettbewerbsverzerrungen im 

gewerblichen Bereich zu verringern sowie die Flexibilität des Gesamtsystems zu erhöhen.22 Der 

Umschaltfall blieb bei diesen Überlegungen bisher jedoch unberücksichtigt. Dadurch ließe sich 

eine Entlastung des abgeregelten Stroms von der EEG-Umlage vertreten, sofern im Rahmen der 

§§ 60 und 61 EEG eine eigene Regelung geschaffen wird, die gesondert vom politischen Willen 

um eine abnehmende Privilegierung von Direktvermarktungs-, Direktlieferungs- und 

Eigenversorgungsmodellen zu betrachten ist und zugleich die Konformität mit den 

europarechtlichen Vorgaben wahrt. Für die Implementierung einer solchen Regelung in § 60 EEG 

und damit für eine Anreizsetzung zur Direktlieferung im Umschaltfall spricht insbesondere die 

voraussichtliche Akzeptanzsteigerung bei der näheren Bevölkerung sowie die erhöhte 

Attraktivität zur sektorenübergreifenden Nutzung von Windstrom, was wiederum die 

Gesamtenergiewende fördert und damit zum Klimaschutz beiträgt. Darüber hinaus ist zu 

erwarten, dass Netzengpässe weiter zunehmen und damit zukünftig ein erhöhter Bedarf an einer 

Weiternutzung des Stroms vor dem öffentlichen Netz entsteht.    

Dies führt zu folgender möglichen Gesetzesbegründung: 

Zu § 60 (EEG-Umlage für Elektrizitätsunternehmen) 

Zu Absatz 1 bis 4 

Die Absätze 1 bis 4 sind gegenüber dem EEG 2014 unverändert. 

Zu Absatz 5 

§ 60 soll um einen neuen Absatz 5 ergänzt werden, um im Ausnahmefall des § 14 Absatz 1 Anreize 

zu setzen, den abgeregelten Strom marktorientiert vor dem Netz der allgemeinen Versorgung zu 

verwenden statt die Entschädigungszahlungen des § 15 Absatz 1 in voller Höhe in Anspruch zu 

nehmen. Dafür soll der weitergenutzte Strom ausschließlich für die Dauer der ferngesteuerten 

Reduzierung der Einspeiseleistung durch den Wegfall des Anspruches nach Absatz 1 entlastet 

werden. Das bisherige System zur EEG-Umlage wird hierdurch nicht angetastet, sodass sich für 

die Anlagenbetreiber, Händler und Verbraucher im Normalfall keine Veränderungen ergeben.  

Der Wortlaut des neuen Absatzes 5 entspricht dabei dem Wortlaut der neuen Nummer 5 des § 61 

Absatz 2 und lehnt sich an dem Wortlaut des neuen § 9 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b des 

                                                           
22

 Vgl. Bt-Drs. 18/1304, S. 153; Koalitionsvertrag für die 18. Legislaturperiode: Deutschlands Zukunft gestalten, 
S. 53 f. 
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Stromsteuergesetzes an, um die Entlastung auf Stromerzeugungsanlagen, also die Einrichtungen, 

in der elektrische Energie unabhängig vom eingesetzten Energieträger unmittelbar erzeugt wird 

(vgl. Leitfaden der Bundesnetzagentur zur Eigenversorgung, Oktober 2015,  S. 18), mit einer 

elektrischen Nennleistung von bis zu sechs Megawatt zu beschränken und damit eine 

Harmonisierung mit den genannten Normen zu erreichen. Zugleich soll durch den Begriff der 

„Stromerzeugungsanlage“ einer Verklammerung von mehreren Stromerzeugungsanlagen zur 

Berechnung der 6-MW-Grenze verhindert werden.     

   

b) Zu § 61 EEG 

Während § 60 Abs. 1 S. 1 EEG Elektrizitätsversorgungsunternehmen zur Zahlung der EEG-Umlage 

verpflichtet und vor dem öffentlichen Versorgungsnetzes die Fälle der Direktlieferung umfasst, 

fällt die Zahlungsverpflichtung des § 61 Abs. 1 EEG auf natürliche oder juristische Personen, die 

Strom im Wege der Eigenversorgung verbrauchen. Dabei gilt „Eigenversorgung“ als der 

Verbrauch von Strom, den eine natürliche oder juristische Person im unmittelbaren räumlichen 

Zusammenhang mit der Stromerzeugungsanlage selbst verbraucht, wenn der Strom nicht durch 

ein Netz der allgemeinen Versorgung durchgeleitet wird und diese Person die 

Stromerzeugungsanlage selbst betreibt (§ 5 Nr. 12 EEG). Um im Umschaltfall nicht nur die 

Direktlieferung von Strom im Rahmen des § 60 EEG, sondern auch den Selbstverbrauch von eigen 

erzeugtem Strom anzureizen, muss eine gesonderte Regelung für den Spezialfall des § 14 Abs. 1 

EEG auch in § 61 EEG verankert werden. Damit wird zugleich das wirtschaftliche Interesse für die 

Betreiber von EE-Anlagen erhöht, selbst in sektorenübergreifende Geschäftsmodelle zu 

investieren und entsprechende Anlagen zur Speicherung oder Umwandlung der elektrischen 

Energie in räumlicher Nähe zur EE-Anlage aufzubauen. Dazu kann diese Form der dezentralen 

Stromversorgung wie auch die lokale Stromlieferung an Dritte zu positiven Effekten für das 

Gesamtsystem führen.  

Dies führt zu folgender möglichen Gesetzesbegründung: 
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Zu § 61 (EEG-Umlage für Letztverbraucher und Eigenversorger) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 ist gegenüber dem EEG 2014 unverändert. 

Zu Absatz 2 

Die Nummern 1 bis 4 sind gegenüber dem EEG 2014 unverändert. § 61 Absatz 2 soll um eine neue 

Nummer 5 ergänzt werden, um neben dem neuen Absatz 5 des § 60 zur Direktlieferung von 

abgeregeltem Strom im Ausnahmefall des § 14 Absatz 1 auch Anreize zu setzen, den Strom für die 

Eigenversorgung zu verwenden. Dem Anlagenbetreiber sollen so wirtschaftlich sinnvolle Optionen 

zu Verfügung stehen, die zu einem teilweisen Verzicht auf die Entschädigungszahlungen des § 15 

Absatz 1 führen. Im Weiteren entspricht der Sinn und Zweck der neuen Nummer 5 dem des neuen 

Absatzes 5 des § 60.        

Zu Absatz 3 bis 7 

Die Absätze 3 bis 7 sind gegenüber dem EEG 2014 unverändert. 

 

c) Zu § 9 StromStG 

Für eine Privilegierung von EE-Strom im Rahmen des Art. 15 Abs. 1 lit. b) EnergieStRL ist auf 

nationaler Ebene § 9 Abs. 1 Nr. 1 StromStG vorgesehen. Hier lässt sich eine Entlastung von EE-

Strom, der bei Netzengpässen abgeregelt und daher für diesen Zeitraum vor dem Netz der 

allgemeinen Versorgung genutzt wird, verankern, ohne einen inhaltlichen oder systematischen 

Konflikt mit den sonstigen Ausnahmeregelungen der §§ 9 ff. StromStG herbeizuführen. Zudem 

bietet § 9 Abs. 1 Nr. 1 StromStG die Möglichkeit, den Umschaltfall nur durch eine geringe 

Änderung zu regeln, indem der bestehende Wortlaut erhalten bleibt und lediglich durch den 

Sonderfall des Umschaltens präzisiert wird, ohne dem Normzweck (Förderung von EE-Strom) 

entgegen zu stehen.  

Darüber hinaus wurde der Wortlaut des § 9 Abs. 1 Nr. 1 StromStG ursprünglich so gewählt, da 

man im Verlauf der Verkaufskette den Nachweis des aus alternativen Energiequellen 

herrührenden Stroms zunehmend schwieriger zu erbringen sah.23 Seither kann diese 

                                                           
23 

BT-Drs. 14/40, S. 9. 
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Nachweisführung jedoch insbesondere durch die Schaffung von Herkunftsnachweisen und 

sonstigen Zertifikaten auch auf andere Weise erfolgen, sodass nicht mehr ausschließlich auf eine 

rein physische Betrachtungsweise abgestellt werden muss, sondern ebenso kaufmännisch-

bilanzielle Aspekte berücksichtigt werden können. 

Zudem bietet eine Erweiterung des § 9 Abs. 1 Nr. 1 StromStG gegenüber einer Änderung des § 9 

Abs. 1 Nr. 3 StromStG oder anderen Ausnahmetatbeständen den Vorteil, dass das 

Energiesteuergesetz und die Stromsteuerverordnung in der Folge nicht auch angepasst werden 

müssen. 

Zugleich kann durch einen entsprechenden Wortlaut sowie eine diesbezügliche Begründung im 

Gesetzentwurf klargestellt werden, wie sich Stromerzeugungsanlagen definieren lassen und ob 

eine Verklammerung von mehreren Erzeugungseinheiten zu einer Anlage im Sinne des § 9 Abs. 1 

Nr. 3 StromStG i.V.m. § 12b Abs. 1 oder 2 StromStV möglich ist.24   

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 StromStG umfasst bereits heute die Entlastung von EE-Strom, der sowohl an 

Dritte geleistet als auch für betriebseigene Zwecke genutzt wird – unabhängig von der 

Anlagengröße. Dies kann sich auch in einer präzisierenden Regelung zum Umschaltfall 

wiederfinden.    

Überdies dürfte sich eine Ergänzung des § 9 Abs. 1 Nr. 1 StromStG um eine spezielle Regelung 

zur Weiternutzung von abgeregeltem EE-Strom im Umschaltfall europarechtlich am besten 

darstellen lassen.  

Ferner könnte sich im Rahmen des § 9 Abs. 1 Nr. 1 StromStG eine Schwelle für die Größe der 

privilegierten Erzeugungseinheiten einführen lassen, die sich inhaltlich an der 2 MW-Grenze des 

§ 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG orientiert. Die Ausnahmeregelung des § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG 

basiert auf Art. 21 Abs. 5 EnergieStRL, der die Steuerbefreiung für Kleinanlagen erlaubt, sofern 

die zur Erzeugung des Stroms eingesetzten Energieerzeugnisse besteuert werden. Ziel des § 9 

Abs. 1 Nr. 3 StromStG ist es, die dezentrale Stromversorgung zu fördern. Gerade für moderne 

Windkraftanlage, die in aller Regel eine elektrische Nennleistung von über 2 MW aufweisen, ist 

dieses Ziel verfehlt. Da der europäische Gesetzgeber bisher nicht näher erläutert hat, was unter 

                                                           
24

 Vgl. hierzu auch den Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen zur „Verordnung zur 
Umsetzung von unionsrechtlichen Veröffentlichungs-, Informations- und Transparenzpflichten für das 
Energiesteuer- und das Stromsteuergesetz sowie zur Änderung der Energiesteuer- und der Stromsteuer-
Durchführungsverordnung“ vom 07.01.2016, S. 14, abrufbar unter 
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Gesetze/2016-01-07-
Energiesteuer.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (abgerufen am 12.02.2015].  
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kleinen Anlagen verstanden werden kann, könnte sich eine Gesetzesänderung an Ziff. 127 der 

Umweltschutz- und Energiebeihilfeleitlinien 2014-2020 (UEBLL) halten, die eine Ausschreibung 

für Windkraftanlagen unter sechs MW für nicht zwingend notwendig erklärt. Hieraus lässt sich 

wiederum für den nationalen Gesetzgeber ein ausreichender Deutungsspielraum ableiten, um 

die Grenze zwischen kleinen und großen Anlagen – zumindest in Bezug auf Windkraftanlagen – 

zukünftig nicht schon bei 2 MW, sondern bei 6 MW festzulegen. Der deutsche Gesetzgeber hat 

indes nach momentanem Stand des geplanten EEG 2016 bei Windenergieanlagen eine Grenze 

von 1 MW im Blick.25 Die EU-Wettbewerbs-Kommissarin Margrethe Vestager schreibt hingegen 

von 2,5 bis 3 MW.26 Tatsächlich sind die UEBLL aktuell die einzigen verwertbaren 

Rechtsgrundlagen zur oberen Leistungsgrenze von kleinen Anlagen.  

Obwohl im Rahmen des § 9 Abs. 1 Nr. 1 StromStG eine Leistungsgrenze europarechtlich nicht 

zwingend erforderlich erscheint, deckt eine solche Beschränkung gerade den speziellen Fall des 

Umschaltens bei Windkraftanlagen ab und trägt zur besseren Vereinbarkeit mit den 

europarechtlichen Vorgaben bei. Betreiber größerer Anlagen (zum Beispiel 

Pumpspeicherkraftwerke), die ohne eine solche Beschränkung von der vorgeschlagenen 

Gesetzesänderung betroffen sein würden, werden dagegen zum Teil bereits durch andere 

Ausnahmetatbestände entlastet und sollen bei den hier vorgeschlagenen Gesetzesänderungen 

keine explizite Berücksichtigung finden.    

Zu beachten ist, dass die EE-Anlagenbetreiber mit der Einführung einer Steuerentlastung für die 

Weiternutzung von abgereglten Strom regelmäßig zum Steuerschuldner werden und damit eine 

Steuererklärung gemäß § 8 Abs. 1 StromStG abzugeben haben.  

Dies führt zu folgender möglichen Gesetzesbegründung: 

Zu § 9 (Steuerbefreiungen, Steuerermäßigungen) 

Zu Absatz 1 

Die Nummer 1 des § 9 Absatz 1 soll nach „Strom aus erneuerbaren Energieträgern,“ in einen 

Buchstaben a) und b) aufgeteilt werden, wobei der bisherige Wortlaut „wenn dieser aus einem 

ausschließlich mit Strom aus erneuerbaren Energieträgern gespeisten Netz oder einer 
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 Eckpunktepapier zur EEG-Novelle 2016 vom 25.11.2015; S. 3; abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/files/BMWi_Eckpunkte_EEG_Novelle-2016_151125.pdf [abgerufen am 12.02.2016]. 
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 Antwortschreiben der EU-Wettbewerbskommissarin zum Thema de-minimis vom 06.01.2016, abrufbar unter 
https://www.wind-energie.de/presse/meldungen/2016/ausschreibungen-eu-wettbewerbskommissarin-zum-
thema-de-minimis-0 [abgerufen am 12.02.2016]. 
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entsprechenden Leitung entnommen wird“ unter den Buchstaben a) gefasst wird. Mit Buchstabe 

b) wird die bisherige Regelung zur Förderung von EE-Strom durch eine neue Regelung ergänzt, um 

die Weiternutzung von abgeregeltem Strom im Ausnahmefall des § 14 Absatz 1 des Erneuerbare-

Energien-Gesetzes vor dem Netz der allgemeinen Versorgung für die Direktlieferung oder 

Eigenversorgung anzureizen.  

Die Einführung einer sechs Megawatt-Grenze soll sicherstellen, dass lediglich abgeregelter Strom 

aus kleinen Erzeugungsanlagen durch die Neureglung entlastet wird, die damit gerade den 

Ausnahmefall des § 14 Absatz 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes abbilden sol. Bezüglich der 

oberen elektrischen Nennleistungsgrenze für kleine Anlagen wird sich auch in Hinblick auf die 

europarechtlichen Vorgaben an Ziffer 127 der Umweltschutz- und Energiebeihilfeleitlinien 2014-

2020 (UEBLL) orientiert. Zwar liegt die elektrische Nennleistungs-Grenze des § 9 Absatz 1 Nummer 

3 schon bei zwei Megawatt, doch genügt dies in der Regel nicht, um moderne Windkraftanlagen 

in den Anwendungsbereich des § 9 Absatz 1 Nummer 3 aufzunehmen, sodass der Zweck der Norm 

nach einer Förderung der dezentralen Stromversorgung für diese Anlagen ins Leere geht. 

Im Weiteren entspricht der Sinn und Zweck des neuen Buchstaben b) dem des neuen Absatzes 5 

des § 60 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes.        

Die Nummern 2 bis 5 sind gegenüber der aktuellen Fassung des StromStG unverändert. 

Zu Absatz 2 bis 8 

Die Absätze 2 bis 8 sind gegenüber der aktuellen Fassung des StromStG unverändert. 

            

d) Exkurs: Kumulation von Härtefallentschädigung und Stromsteuerbefreiung                                                                                                                                                                                                                 

Nach § 19 Abs. 2 Nr. 2 des Referentenentwurfs für das EEG 2016 besteht ein 

Exklusivitätsverhältnis zwischen EEG-Zahlungsanspruch und Stromsteuervergünstigungen.27 Im 

Rahmen des dargestellten Szenarios der Umschaltvermarktung stellt sich daher die Frage, ob die  

Kumulation von Härtefallentschädigung für die Nichtabnahme von EEG-Strom und 

Stromsteuerbefreiung für geleisteten Umschaltstrom ein rechtliches Problem aufwirft.  
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 So auch anvisiert durch den Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen für eine Verordnung 
zur Umsetzung von unionsrechtlichen Veröffentlichungs-, Informations-  und  Transparenzpflichten  für  das  
Energiesteuer-  und das  Stromsteuergesetz  sowie  zur  Änderung  der  Energiesteuer-  und der Stromsteuer-
Durchführungsverordnung, Stand: 07.01.2016. 
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Von der Regelung im Entwurf werden allerdings nur der Anspruch auf Marktprämie und der 

Anspruch auf Einspeisevergütung erfasst. Der Anspruch auf Härtefallentschädigung bleibt 

unerwähnt. Eine parallele Beurteilung erscheint auch nicht sachgerecht: Durch das 

Exklusivitätsverhältnis soll offenkundig verhindern werden, dass zwei Privilegien dasselbe Produkt 

betreffen. Die Zahlung einer Härtefallvergütung im angedachten Fall ist jedoch nicht mit der 

Einspeisevergütung oder der Marktprämie gleichzusetzen, da die „grüne“ Eigenschaft des Stroms 

durch Zahlung der Entschädigung gerade nicht abgegolten, sondern nur wertmäßig honoriert 

wird. Daher wäre eine doppelte Privilegierung im Umschaltfall nicht zu befürchten: Eine 

Stromsteuerbefreiung für ansonsten abgeregelten Strom beträfe gerade nicht den geförderten 

EE-Strom, sondern den lokalen Umschaltstrom. Zudem  wird durch die absolute Begrenzung der 

Einnahmen auf 100% der hypothetischen, regelmäßigen Einspeisevergütung ohnehin verhindert, 

dass unerwünschte Marktverzerrungen auftreten. Dies rechtfertigt die Kumulierung von 

Härtefallvergütung und Stromsteuerbefreiung. 

 

 




